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Erststellige Hypotheken. , m „  .
Von Rechtsanwalt Dr. F r i t z  N e u ®  ®, Vorstands
mitglied der Mitteldeutschen B o d e n K re u u ./^ ,^

GCmCiC n k S i t iutea'S SteuerbefreiungSgrUnd fÜr kommunale Gcrichtliche Entscheidungen.
Von Oberregierungsrat Dr. jur. et phil. F. v 0 h L i 1 i  e n - Bücherbesprechung.
t h a l ,  Berlin. Arbeitsausschuß deutscher Verbände

Müssen schwebende Börsen-Termingeschäfte in der Bilanz 
von Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften 
auf Aktien berücksichtigt werden?
Von ßankdirektor P h ilip p  A s c h e n b re n n e r , Berlin.

Erststellige Hypotheken.
Von Rechtsanwalt Dr. Fritz Neumann, Vorstand^ t

der Mitteldeutschen Bodenkred it-A nsw u.

I. Eine Hypothek ist mündelsicher, sjc
innerhalb eines gewissen, in den einzelnen eUtscben 
Ländern verschiedenen Wertteils des, e ^steten 
Grundstücks steht, meist in der ersten. Ha“  e oder 
den ersten zwei Dritteln des Grundstückswerts „  
einzelnen siehe S t a u d i n g e r ,  § 1807 B .) 
Mündelhypothek braucht aber nicht erststemg zp Se.^ 
Auch in den Beleihungsgrundsätzen, die der ®ütScjje 
Sparkassen- und Giroverband jüngst dem preu ^ 
Minister des Innern vorgelegt hat, wird ff  ErSj._ 
stelligkeit für Sparkassenhypotheken nicht PrI1?ZlPieli 
gefordert. Für die Hypotheken der Hypo
banken und Versicherungsgesellschaften hinge V  ¡st 
nicht nur vorgeschrieben, daß sie die ers A s
Taxwerts der beliehenen Grundstücke nient uber> 
steigen dürfen; sie sollen auch in der 1 eß et$t«
stellig sein. . . . .  u n

Der Zweck dieser Vorschrift ist nach aer tu
gierungsbegründung zum Hypothekenbankgesetz,
Hypothekenbanken die bevorzugte Stellung ^  
sichern, die im Falle der Zwangsversteigerung ctes 
Grundstücks dem an erster Stelle eingetragene^ 
Rechte zukommt.

1, In der Tat hängt nur bei der ersten Hypothek 
die Hypothekendauer vom Willen des Gläubigers ah. 
Erfüllt der Schuldner seine Verpflichtungen nicht, s0 
k a nn  der erststelliäe Gläubiier seine Hypothek
fällig machen. Er kann sie aber auch stehen lassen, tauig maeueu. etwa erforder-
wenn er das vorzieht, und kann Zinsen be-1lrUp Zwangsversteigerung nur wegen der Zinsen De- 
tä b e n  sogdaß seine Hauptforderung ms geringste

Gcb'n .li rS ib itfe r der nachstehenden Hypothek aber, Der Gläubiger de:r sicher zu sein
die an und für sich tuch wJ den kann, ist nicht
braucht und weit uberDoie ’ wenn
Herr der “ I j v e r .
ein ihm vorgehender Glauh g . Gebot)
Steigerung betreibt, nicht in d hßen ¿ seI1| wenn 
kann also seine Hypothek nu Umständen
der Erwerber es will, und muu s —Krflir'Viorweise 
vorzeitig zurücknehmen. Er hat aber g ns]iche
noch auf längere Zeit unkündbare «
Pfandbriefe gegen die Hypothek laufen,

nicht immer möglich sein wird, gleichhoch verzins
liche Ersatzhypotheken zu finden.

2. Ein weiterer Nachteil der zweiten Stelle be
steht für den Gläubiger darin, daß er nie genau weiß, 
wieviel ihm vorgeht.

Nach §§ 10, 13 des Zwangsversteigerungsgesetzes 
haben die laufenden und die für die Zeit von zwei 
Jahren vor der Beschlagnahme rückständigen Zinsen 
denselben Rang wie das Hauptrecht. Da es nicht 
allzu selten ist, daß eine Zwangsversteigerung ein 
Jahr und länger dauert, und da auch Hypotheken, 
die mit 10 und mehr Prozent verzinslich sind, heute 
nicht selten sind, kann dem zweiten Hypotheken
gläubiger unter Umständen eine um ein Drittel oder 
noch mehr größere Summe Vorgehen als der Nominal
betrag der vor ihm eingetragenen Hypothek.

3, Endlich ist der Inhaber der nachstelligen 
Hypothek benachteiligt, wenn er genötigt ist, das 
Grundstück zu erwerben. Er muß dann nicht nur 
den Betrag seiner eigenen Hypothek illiquid lassen 
wie der Erststellige, sondern muß darüber hinaus, 
wenn der Gläubiger der ersten Hypothek sie fällig 
macht, den zu ihrer Rückzahlung erforderlichen Be
trag neu in das Grundstück stecken.

j l  Dennoch bestimmt sowohl das Hypotheken- 
bankgesetzwie dasVersicherungsgesetz dieErststellig- 
keit nur als Regel. Ausnahmen sind also zulässig.

\ Die Regierungsbegründung zum Hypotheken
bankgesetz nennt als solche Ausnahme die besonders 
bei landwirtschaftlichen Beleihungen immer noch 
sehr zahlreichen Fälle, in denen im Grundbuche alte 
lastcn oder Schuldposten eingetragen sind, die tat- 
^chlich ihre Erledigung gefunden haben, aber nur 
iftit unVerhältnismäßigen Weiterungen und Schwierig- 
biten zur Löschung zu bringen sind. In diesem 
W  ist ja auch die Hypothek praktisch erststellig, 
V n sich dies auch aus dem Grundbuche nicht
^Sibt.
v 2 Die Grundsätze des Reichsaufsichtsamts für 
?ivatversicherungen nennen als weitere Ausnahme
V  Fall daß die Vorbelastung zwar noch besteht,
V  nicht ablösbar und von verhältnismäßig ge- 
, V  Wert ist.
K  Han wird hierzu auch den von D a n n e n -  

Kommentar zum Hypothekenbankgesetz
V k u n g  5 zu § 11), angeführten Fall der Renten-
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bankrenten rechnen müssen oder der Renten für 
Pfarre und Küsterei, wie sie in manchen preußischen 
Provinzen in Höhe von jährlich wenigen Mark auf 
ländlichen Grundstücken ruhen. Denn die Nachteile 
der mangelnden Erststelligkeit, wie sie unter I. dar
getan sind, werden hier nicht praktisch werden, da 
der Hypothekengläubiger eine Zwangsversteigerung 
auf Grund der vorhergehenden Rechte immer ver
meiden kann, indem er selbst nach § 268 BGB. die 
Berechtigten befriedigt, ohne dazu irgendwie 
nennenswerte M ittel investieren zu müssen,

3, Hingegen ist mit Recht der in der Kom
missionsberatung des Hypothekenbankgesetzes zum 
Ausdruck gekommene Wunsch abgelehnt worden, 
die Beleihung prinzipiell hinter ersten Hypotheken 
von Landschaften zu gestatten. Die Landschafts
hypotheken sind durchaus nicht geringfügig, und die 
unter I. angeführten Nachteile der Zweitstelligkeit 
treten in vollem Umfange ein, wenn eine erststellige 
Hypothek einer Landschaft der Hypothekenbank
hypothek vorangeht.

4. Es sind ferner Fälle denkbar, in denen vor
gehende Grunddienstbarkeiten, trotzdem sie den 
Wert des Grundstücks erheblich beeinflussen mögen, 
nicht abgelöst zu werden brauchen. Die Ablösung 
gerade von Grunddienstbarkeiten wird meist außer
ordentlich schwer sein. Man kann niemand, der ein 
Fensterrecht auf dem benachbarten Grundstück ein
getragen hat, zumuten, mit seinem Fensterrecht, au 
Grund dessen er einen Bau aufgeführt hat, hinter die 
erste Hypothek zurückzutreten. Er würde ja dann 
Gefahr laufen, mit seinem Rechte, wenn die erste 
Hypothek die Zwangsversteigerung betreibt, au - 
zufallen, und müßte seine Fenster zubauen lassen. 
Dasselbe gilt für Wegegerechtigkeiten und ahnlicne 
Dienstbarkeiten. Die Ablösung solcher Rechte is 
aber auch gar nicht erforderlich. Sie können W  
den Wert des Grundstücks in weit größerem - u 
mindern, als dies etwa eine an erster Stelle ei - 
getragene Hypothek zu tun braucht, da z. B. die d 
lastung eines schmalen und tiefen Grundstücks 
einem Fensterrecht oder einer Wegegerechhk ' 
seine Bebaubarkeit in erheblichem Maße ,
trächtigen kann. Aber diese Wertminderung bra
nur bei der Bemessung der Höhe der Beleihung 
rücksichtigt zu werden, da sie die Verkauf . 
und den gemeinen Wert des Grundstücks 
trächtigt. Die Vorteile der Erststelligkeit «
der einzutragenden Hypothek nicht. Von - .
vorhergehenden Grunddienstbarkeitsberechtik nacji ' 
geleitete Zwangsversteigerungen, bei denen i , '  
stehende Hypothek also nicht ins germgst 
fallen würde, sind nicht denkbar.

5. Das gleiche gilt für ein eingetr^ene^ or- 
kaufsrecht. Das Vorkaufsrecht kann die Vci n-
keit eines Grundstücks vermindern, da 
damit rechnen müssen, daß der V^kanfsberecnhg e 
in den Kauf eintritt. Es kann die VerkauihchKe.l 
gewissem Sinne auch erhöhen, wen in Dräsi,011 
des Vorkaufsberechtigten mindestens e , . "
tiver Interessent für das Grundstück vor - . >st.
Beide Gesichtspunkte müssen bei der ® y j \  .<rs 
Grundstücks berücksichtigt werden. . eile
der Erststelligkeit raubt das Vorkaufsr ach
ihm stehenden Hypothek aber in kein < da
der Vorkaufsberechtigte nicht die abtfei!eii*e"
rung des Grundstücks betreiben kann, g ehen

davon, daß das Vorkaufsrecht bei einer Zwangsver
steigerung des Grundstücks überhaupt ausgeschlossen
ist (§ 512 BGB.).

Eine vorgehende Auflassungsvormerkung hin
gegen macht natürlich das Grundstück zur Be
leihung überhaupt ungeeignet, ebenso wie ein vor
gehender Nießbrauch.

6. Es sind auch Fälle denkbar, in denen eine 
Hypothek, obwohl ihr nach dem den richtigen Grund
buchverhältnissen entsprechenden Hypothekenbrief 
Rechte Vorgehen, dennoch erststellig ist. Sind zum 
Beispiel auf einem Grundstück zwei Hypotheken A 
an erster Stelle mit 10 000,— und B an zweiter Stelle 
mit 10 000,— Mark eingetragen, und wird dann eine 
Hypothek C ebenfalls in Höhe von 10 000,— Mark 
für eine Grundkreditanstalt eingetragen, der die 
Hypothek A, aber nicht die Hypothek B den Vor
rang einräumt, so wird die Hypothek B auf dem Hypo
thekenbrief C als vorgehendes Recht aufgeführt 
werden. Dennoch fällt, wenn B die Zwangsversteige
rung betreibt, C in das geringste Gebot. (Vgl. 
J a e c k e l - G u e t h e ,  Kommentar zum Zwangs
versteigerungsgesetz, Anm. 3 ff. zu § 45.)

Wird die Hypothek C fällig gemacht, so ist sie 
aus dem Versteigerungserlöse vor den anderen Hypo
theken zu befriedigen. Sie ist also praktisch erst
stellig, wcnn sie auch formell nachstellig zu sein
scheint.

7. Ebenso sind Hypotheken als erststellig an
zusehen, denen nur Rechte desselben Gläubigers Vor
gehen, also Nachhypotheken auf bereits vom gleichen 
Gläubiger beliehenen Grundstücken. Beide Hypo
theken bilden dann wirtschaftlich eine Einheit, die 
als solche erststellig ist.

8. Die Grundsätze des Reichsaufsichtsamts für 
Privatversicherungen nennen — übereinstimmend mit 
der Verfügung des preußischen Landwirtschafts- 
Ministers als Aufsichtsbehörde über die Hypotheken
banken vom 17. 11. 1901 — als weitere Ausnahme 
von der Forderung der Erststelligkeit den Fall, daß 
eine Voreintragung vorhanden ist, deren Ablösung aus 
der Valuta der Hypothek bewirkt werden soll, sofern 
bis zu dieser Ablösung die Darlehensvaluta in Höhe 
der voreingetragenen Summe seitens des Realkredit
instituts zurückbehalten wird.

Es scheint, daß auf diesem Wege die Möglichkeit 
gegeben ist, um einem berechtigten Bedürfnis nach 
zweitstelligen Hypotheken gerecht zu werden. Der Ge
setzgeber hat den Eigentümern der mit A u f w e r 
t u n g s h y p o t h e k e n  belasteten Häuser hinter der 
früher erststelligen Aufwertungshypothek einen Platz 
freigelassen, um ihr Kreditbedürfnis durch Aufnahme 
neuer Hypotheken befriedigen zu können. In der 
Praxis wird diese Absicht des Gesetzgebers aber 
meist dadurch vereitelt, daß die Hypothekenbanken 
und Versicherungsgesellschaften, die als Geldgeber 
vorläufig ja noch vorwiegend in frage kommen, Ab
lösung der Aufwertungshypotheken verlangen und 
unter Hinweis auf ihre gesetzlichen Bindungen es 
ablehnen, sich mit dem hinter der Aufwertungs
hypothek vorbehaltenen Range zu begnügen. (Nur 
hinter eigenen Aufwertungshypotheken werden, wenn 
es der Wert des Grundstücks erlaubt, Nachhypo
theken gegeben, die ja nach 7. auch unbedenklich als 
erststellig zu betrachten sind.)

Die Praxis der Realkreditinstitute, bei Ge
währung von Goldhypotheken die Ablösung auch der
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vorstehenden Aufwertungshypotheken zu fordern, 
hat zweifellos den volkswirtschaftlichen Vorteil der 
allmählichen Liquidierung eines Teils der
Aufwertungshypotheken noch vor 1^2. Der stoß, der 
von manchen für die deutsche V° swirtschaft be
fürchtet wird, wenn Aufwertungshypotheken im Be
trage mehrerer Milliarden ßl®|c|ize! fällig werden, 
wird durch die vorzeitige Rückzahlung eines Teils 
derselben gemildert. , . .

Aber der Absicht des Gesetzgebers dem Eigen
tümer ohne Ablösungszwang für die Aufwertungs
hypothek den Realkredit wieder zu eröffnen) ent
spricht diese Praxis nicht. Dabei konnten die Real
kreditanstalten bei Beachtung der eben genannten 
Grundsätze der Aufsichtsbehörde unbeüenklj^ hinter 
Aufwertungshypotheken beleihen, wenn sie nur den 
für deren Ablösung erforderlichen ® rag zurück
behalten. Sie müssen sich natürlich -U*11 gegen die 
unter I. geschilderten Nachteile der , ^stelligkeit 
sichern. Diese Sicherung ist aber v0 rg erreicht,
wenn sie

a) für sich eine so hohe Hypo v eintragen 
lassen, daß nach Auszahlung oeir A L  Eigen
tümer gewünschten Summe noch eiriJenügen- 
der Betrag zur Ablösung der ersten «ypothek 
verbleibt.

B e i s p i e l :  Der Eigentümer \v(tn i . 
hinter einer Aufwertungshypothek -
25 000,— Mark eine Nachhypothek 
15 000,— Mark. Eine erststellige “ eleik . 
in Höhe von 40 000,— Mark würde ^  g 
für sich unbedenklich sein. Dann muß , 
Kreditanstalt 40 000,— Mark eintragen l- 
mit der Maßgabe, daß bis zur Ablösung "  
Aufwertungshypothek 25 000,— Mar aus . 
Valuta zurückbehalten werden, ahre ,
15 000,— Mark dem Darlehensnehmer L
gezahlt werden. Die 15 000,— Mar c ^
dann sicherer, als wenn die
hypothek abgelöst wäre und anstatt i n r e r ^
letztstelligen Teilbetrag von 15 000.
die eigenen 25 000,— Mark erststelliger
betrag der Kreditanstalt vorgingen,
die Aufwertungshypothek beanspruch ^
5 pCt. Zinsen, während der vorgehende 
betrag der eigenen Hypothek unter heutig^ 
Verhältnissen eine höhere Verzinsung ^  
den Erträgnissen des Grundstücks verbrauch

bl Die Kreditanstalt muß sich ferner regelmäffl. 
nachweisen lassen, daß die Zinsen der Ap{s 
Wertungshypothek pünktlich 2e za h ltwerde»
und sich das Recht einräumen lassen, sobald 
dieser Nachweis nicht erbracht wird, die Auf,
Wertungshypothek zu kündigen und aus dem
zimückbehaltenen Teilbeträge der Valuta der
Goldhypothek abzulosen.

■p. . 1 praktisch alle Nachteile der Nach,4 Damit sind praktis ^  taU hat jederzeit
steüigkeit beseitigt. D‘e werden und Hc in d
die Möglichkeit, ^ ^ l e i b e n .  Sie weiß jederzeit,Zwangsversteigerung zu W b Zinsen vorgehen.
in welcher Hohe ihr rucKSian g u,rt,r,+ViPken

Solange sie die
nicht vornimmt, wird sie natürlich im Ted
Darlehensnehmers für den nicht ausgez .erjngen 
keine Zinsen fordern, sondern sich mit ein ^
Verwaltungsgebühr begnügen. Gibt eine

anstalt eine solche Nachhypothek, so wird sie, um 
sich selbst gegen Kursverluste zu sichern, ausmachen 
müssen, daß die etwaige Abrechnung des zurück
behaltenen Darlehensrestes zu einem dem dann be
stehenden Pfandbriefkurse entsprechenden Kurse 
erfolgt.

Das Bestehen der Aufwertungshypotheken ist an 
und für sich die Folge eines in der Regel wider
sprechenden Zustandes, nämlich der Inflation. Die 
Grundkreditanstalten und die Aufsichtsbehörden 
können deshalb u. E. unbedenklich für diese Aus
nahmefälle von der Regelvorschrift der Erststelligkeit 
abgehen, wenn sie die eben geschilderten Sicherungen 
erhalten.

Für Versicherungsgesellschaften können schon 
jetzt mit Genehmigung des Reichsaufsichts
amts bezüglich der Aufwertungshypotheken über 
den üblichen Rahmen hinaus Ausnahmen zugelassen 
werden. (Veröffentlichungen des Reichsaufsichts
amts für Privatversicherungen, Jahrgang 1926 S. 93.) 
Soweit w ir unterrichtet sind, machen aber die Ver
sicherungsgesellschaften von dieser Möglichkeit nur 
in geringem Umfange Gebrauch.

III. Eine viel ernstere Gefährdung der Erststellig
keit als durch vorhergehende Aufwertungshypotheken 
wird aber durch das Anwachsen der meistenteils 
aus dem Grundbuch nicht ersichtlichen öffentlichen 
Abgaben und Lasten, die nach § 10 des Zwangsver
steigerungsgesetzes den Rang auch vor den ersten 
Hypotheken haben, geschaffen.

Abgesehen davon, daß auch die früher bestehen
den Grundstückslasten allgemein eine Erhöhung er
fahren haben, ist der Grundbesitz durch neue öffent
liche Abgaben in hohem Maße belastet.

1, Auf dem landwirtschaftlichen Besitz ruht die 
Rentenbanklast in Höhe von 5 pCt. des Wehrbeitrags- 
Werts,

Die industriell genutzten Grundstücke — aber 
auch darüber hinaus alle diejenigen Grundstücke, die 
einem industriebelasteten Unternehmer als Betriebs
vermögen gehören oder seit dem 1. 9. 1924 gehört 
h a b e n - sind durch das Gesetz über die Industrie
belastung mit unsichtbaren ersten Stellen belastet, die 
unter Umständen höher sein können, als der Wert des 
Grundstücks selbst ist. Die Reichsregierung hat im 
S 24 der Zweiten Durchführungsverordnung zum 
Industriebelastungsgesetz bestimmt, daß, soweit nach 
reichs- oder landesrechtlichen Vorschriften oder den 
Satzungen von öffentlichen oder unter Staatsaufsicht 
stehenden Kreditinstituten Hypotheken usw. sich 
innerhalb einer bestimmten Sicherungsgrenze halten 
Müssen die öffentliche Last außer Betracht bleiben 
könne ' M it Recht betont aber P a s t o r s  („Die 
Mustriebelastung“ . Heimann, Köln, Februar 1928),

die Grundkreditanstalten dennoch aus eigener 
Verantwortlichkeit die Industriebelastungen bei der 
W ertung des Grundstücks berücksichtigen müssen. 
^  ist P a s t o r s  aber weiter zuzugeben, daß man 
M t  mit der Kapitalbelastung des Grundstücks zu 
lohnen habe, sondern nur mit allenfalls drei Jahres- 
Mungen. Es ist ferner anzuerkennen, daß die Bank 
>  Deutsche Industrie-Obligationen in Würdigung 
f  Schwierigkeiten, die dem Realkreditgläubiger 
M  die Industriebelastung unter Umständen ent- 

M  können, von Fall zu Fall die erforderlichen 
Liierungen zu schaffen versucht, indem sie die 
Leistungen nach § 42 Abs. Ia IBG. verteilt oder
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einer Verteilung der in der Zwangsversteigerung an
gemeldeten Jahresleistungen auf verschiedene 
Grundstücke durch das Versteigerungsgericht zu
stimmt. Jedenfalls aber ist die Erststelligkeit durch 
unter Umständen recht erhebliche öffentlich-recht
liche Vorbelastungen beeinträchtigt.

2. In noch weit höherem Maße wird die prak
tische Erststelligkeit aber durch die Belastung des 
städtischen Grundbesitzes mit der Hauszinssteuer ge
fährdet. Die Hauszinssteuer beträgt derzeit bekannt
lich im Regelfälle 48 pCt. der Friedensmiete. Nach 
§ 10 Ziffer 3 des Zwangsversteigerungsgesetzes
können, wenn man mit einer einjährigen Dauer des 
Versteigerungsverfahrens rechnet, bis zu drei Jahres
leistungen dem Erststelligen vorgehen, d. h. also ein 
Betrag, der nahezu WAacher Miete entspricht. Für 
Preußen bestimmt zwar die Hauszinssteuerverordnung 
vom 2. 7. 1926 in der Fassung des Gesetzes vom 
27. 4. 1927 (§ 8 Abs. 1 Satz 2), daß das Grundstück für 
rückständige Hauszinssteuer nur insoweit haftet, als 
es sich um während der Zwangsversteigerung oder 
Zwangsverwaltung laufende und in den letzten sechs 
Monaten vor der Anordnung der Zwangsversteigerung 
oder Zwangsverwaltung fällig gewordene Steuer
beträge handelt. In den meisten anderen Ländern 
aber ist es bei § 10 Ziffer 3 des Zwangsversteigerungs
gesetzes verblieben. Es kann dem Erststelligen dort 
also allein aus der Hauszinssteuer ein Betrag bis zu 
134facher Miete vorgehen, ohne daß er davon weiß. 
Geht ihm hingegen eine Aufwertungshypothek mit 
drei Jahren rückständiger Zinsen vor, so betragen die 
vorgehenden Zinsen — die Höhe des vorgehenden 
Hypothekenkapitals war ihm ja bekannt — 3 mal 5 
oder 15 pCt. der Hypothek. Die Hypothek wird 
meistens nicht mehr als 234 fache Friedensmiete be
tragen (25 pCt. von dem in der Vorkriegszeit üblichen 
Zehnfachen). Die rückständigen Zinsen machen also 
nur 15 pCt. von 234facher Friedensmiete aus oder 
etwa 34 Friedensmiete, während dieHauszinssteuerbis 
zur 134 fachen Friedensmiete vorgehen kann. Die 
Unsicherheit über den genauen Betrag des vor
gehenden Rechts, die unter I. als Nachteil der Nacn- 
stelligkeit bezeichnet worden ist, ist also durch die 
unsichtbare Hauszinssteuer fünfmal so groß wie die 
Unsicherheit über rückständige Zinsen einer vor
gehenden Aufwertungshypothek.^

Aber auch der zweite wichtige Vorteil der Brs - 
stelligkeit, daß nämlich die erste Hypothek, wenn er 
Hypothekengläubiger es will, immer ins gerings e 
Gebot fallen muß, wird durch die Hauszinssteuer e- 
seitigt. Während kaum Fälle bekannt geworden sin , 
in denen die Rentenbank oder die Bank ur 
Deutsche Industrie-Obligationen von sich aus die 
Zwangsversteigerung eines Grundstücks beantragt 
hat, ist in ungefähr 20 pCt. der Berliner Zwangs
versteigerungen der Antrag vom Bezirksamt tur 
rückständige Hauszinssteuern gestellt worden, so daß 
die an erster Stelle eingetragenen Grundkredit- 
anstalten nicht ins geringste Gebot kamen.

Manche Hypothekenbanken versuchen, sich 
gegen diese Gefahr dadurch zu schützen, “ a*:Tsl ^ 
Schuldner in regelmäßigen Abständen den _Nac Weis 
verlangen, daß er mit öffentlichen Lasten nie Ruck- 
ständig sei, und sich das Recht auf vorzeitige Rück
forderung ihres Darlehens ausbedingen, falls deriNach- 
weis nicht geliefert wird. Aber diese Bes lmmung 
schützt nur gegen die oben zu I. 2. angeführte Un
gewißheit über die Höhe der Vorbelastung. Gegen

die anderen Nachteile der Zweitstelligkeit ist der 
Gläubiger nicht geschützt. Es wäre im Interesse der 
Sicherheit des Realkredits wünschenswert, wenn auf 
dem von Preußen eingeschlagenen Wege fortgefahren 
und schließlich gänzlich auf den Vorrang der Haus
zinssteuer verzichtet würde.

Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund 
für kommunale Bankinstitute.

Von Oberregierungsrat Dr. jur. et phil. F. von Lillenthal, Berlin.

Für die Entscheidung der Frage, inwieweit Kredit
institute (was nachstehend über kommunale Bank
institute gesagt ist, bezieht sich entsprechend auch 
auf Provinzialbanken, Girokassen und ähnliche Insti
tute) mit Rücksicht auf ihre Gemeinnützigkeit von der 
Körperschaftsteuer freibleiben, kommen zwei Para
graphen des KStG. (Körperschaftsteuergesetz) haupt
sächlich in Betracht: § 9 Abs. 1 Ziff. 7 und § 2 
Abs. 1 Ziff. 3c.

§ 9 A  b s. 1 Z i f f. 7 bestimmt, daß Körper
schaften und Vermögensmassen, die nach der Satzung
___ausschließlich___ gemeinnützigen------Zwecken
dienen, von der Körperschaftsteuer befreit sind. Der 
Reichsminister der Finanzen hat im Rahmen seiner ge
setzlichen Befugnisse Bestimmungen (in der D u r c h -  
f ü h r u n g s V e r o r d n u n g  z u m K ö r p e r 
s c h a f t s t e u e r g e s e t z  — D VO .) darüber ge
troffen, unter welchen Voraussetzungen ein Zweck 
im Sinne des KStG.'s — insbesondere des § 9 Abs. 1 
Ziff. 7 KStG. — als gemeinnnützig zu gelten habe. 
Bankinstitute aller A rt — auch kommunale Giro
banken usw. — können unter die Vorschrift des § 9 
Abs. 1 Ziff. 7 des KStG, fallen und als gemein
nützig von der KSt. befreit werden. Die für alle 
Körperschaften geltenden Voraussetzungen, unter 
denen sie als gemeinnützig von der KSt. befreit 
werden, sind in § 16 der DVO. geregelt. Als hier 
besonders wesentlich sei hervorgehoben, daß nach 
§ 9 KStG, die Körperschaft a u s s c h l i e ß l i c h  
gemeinnützigen Zwecken dienen muß. Die Be
stimmung wird durch § 6 der DVO. ergänzt, 
nach der als gemeinnützig nur solche Zwecke an
erkannt werden, deren Erfüllung u n m i t t e l b a r  
die Allgemeinheit fördert. Die Steuerbefreiung ent
fällt hiernach, sofern neben den gemeinnützigen 
Zwecken noch andere, insbesondere Erwerbs- oder 
sonstige eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt 
werden.

Ueber den Begriff der A u s s c h l i e ß l i c h 
k e i t  in Sachen der Gemeinnützigkeit hat sich der 
Reichsfinanzhof schon im Jahre 1921 grundlegend ge
äußert (Beschluß vom 15. März 1921, I B 37/21, amtl. 
Sammlg. Bd. 5 Seite 194). Es handelt sich bei diesem 
Beschluß um ein städtisches Ernährungsamt, das frei
händig gekaufte Nahrungsmittel an die Bevölkerung 
abgab, und zwar zu Preisen, welche regelmäßig hinter 
denen des freien Handels zurückblieben. Zweck 
dieser Einrichtung war nach der Feststellung des 
RFH. e i n e r s e i t s  V e r s o r g u n g  d e r  B e 
v ö l k e r u n g  m i t  b i l l i g e n  N a h r u n g s 
m i t t e l n ,  a n d e r e r s e i t s  d i e  A u s ü b u n g  
e i n e s  D r u c k e s  a u f  d e n  f r e i e n  H a n d e l  
i n  R i c h t u n g  e i n e r  S e n k u n g  des  a l l 
g e m e i n e n  P r e i s n i v e a u s .  Der Reichsfinanz
hof hat hier entschieden, daß im vorliegenden Falle
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der freihändige Ankauf und Weiterverkauf von 
Nahrungsmitteln nicht als ausschließlich gemeinnützig 
anzuerkennen sei. Zwar sei das ,re“ en, die Be
völkerung mit billigen Nahrungsmitteln zu versorgen, 
an s i c h  zweifellos gemeinnützig- ann aber fährt 
der Reichsfinanzhof fort: ,,Diesem Zwecke zu 
dienen ist aber in erster Lime die Aufgabe des 
Lebensmittelhandels, der damit seinerseits eine 
wichtige und unentbehrliche volkswirtschaftliche 
Aufgabe zu erfüllen hat und sich Kran der preis
regulierenden Wirkung der L'°i1.„vlreilz unter 
normalen Verhältnissen dieser Auig e auch ge
wachsen zeigt. Inwieweit unter a no men Zeitver
hältnissen dem Handel diese Aufgabe zu entziehen 
und öffentlichen Organen zu übertragen w  ¡gt eine 
grundsätzliche Frage von so weitgenend volks. 
wirtschaftlicher und politischer Bedeutung, daß ihre 
Entscheidung der Gesetzgebung vorbetaUe*bleiben 
muß." Diese auf Grund des §3  Ziff. 3 UmsStG 1919 
ergangene Entscheidung enthalt scho den vor
stehend zitierten Sätzen h ® z~ t cheiJl i c h e 
G e s i c h t s p u n k t e , die für die E£ ŝ eiV g  der 
hier zur Besprechung stehenden EraÖ , ntig sind.
Es wird im Verlauf der folgenden A u s fu h ru ^  ^  
diese Stellungnahme des RFH. "<>* 2«>ick2u-
kommen sein. -  Im Beschlüsse vom 18. M» U to, _  
gleichfalls zu § 3 Ziff. 3 des UmsStG. B 23 £°. amtl. 
Sammlg. Bd. 6 Seite 57) wird der erwahnte ße 
vom 15. März 1921 m anderer Sache bestätigt, ^  
g l e i c h e  R i c h t u n g  f i n a n z -  
S c h a f t s p o l i t i s c h e n  D e n k e n  s verfolgt , 
Urteil des RFH. — in Sachen der VermögensteUer ^  
vom 9 Dezember 1926 (I A  296/26 amtl. Sa*
Bd. 20 Seite 70). In dieser hutsch« ^

klar zu kennzeichnen. Er sagt u. a.. „W u rd e n ^
Klar zu ihren Bestrebungen sich *.
vo°iemmErfolge durchsetzen, so würde das zu e i^  
Vernichtung des freien Handels, zum mmdesten ah* 
des Kleinhandels in vielen Geschäftszweig^
führen Nur wenn die Existenzberechtigung d*s
freien Handels zu verneinen oder so gering zu >  
arischlagen wäre, daß sie gegenüber den Vorzug^
der Konsumvereine ganz zurücktreten muhte, 
sich die Anerkennung ausschließlicher Gemeinnützige 
keit der Konsumvereine rechtfertigen."

Aus den vorstehend angezogenen, f
Entscheidungen des RFR ergibt sich f  denfalls fol 
gendes: Es kommt bei Entscheidung dßr hrag . b 
ein Betrieb ausschließlich «emeinnütai * *
nur darauf an, welcher Charakter d e j Z w ę c^ą U
s o l c h e m  zuzusprechen ist. Vielmehr ist £ eckes
ob nicht bei Verfolgung des gemeinnützigen ^
a n d e r e  I n t e r e s s e n  v e r l e t z t  w ^  die 
steht eine solche Interessen-Kollision, kannt
ausschließliche Gemeinnützigkeit n ic l schutz
werden, sofern die verletzten Intere ^  • g e s
würdig sind. Als ein solches s c h u t z | nt.
1 n t e r e ,  s e hat der RFH. in der oben 
Scheidung das Recht des Handels auf anderes
bewerb anerkannt. W ird dieses oder ei j
schutzwürdiges Interesse verletzt, so ist 3 
Ziff. 7 KStG, nicht anwendbar. ri A

In dem Urteil vom 25. November u
439/27, amtl. Sammlg. Bd. 22 Seite 204, ergangen

§ 9 Abs. 1 Ziff. 7 des KStG.) stellt nun der Reichs
finanzhof den Satz auf: „Eine Körperschaft kann als 
ausschließlich gemeinnützig anerkannt werden, auch 
wenn sie sich die Mittel zur Erfüllung ihres Zweckes 
durch einen Gewerbebetrieb erwirbt.“ Bei diesem 
Urteil handelte es sich um einen Verein, der durch
reisende jugendliche Personen durch A u f n a h m e  
i n  e i n e m  H e i m e  vor sittlichen Gefahren be
wahren will. Dem Heime ist ein Betrieb ange
schlossen, in dem Speisen und Getränke auch an 
andere Personen als Vereinsmitglieder gegen Entgelt 
verabreicht werden. Die Gewinne aus diesem 
G a s t w i r t s u n t e r n e h m e n  werden für die 
Zwecke des Vereines verwendet. Der RFH. stellte 
sich hier n i c h t auf den Standpunkt, daß der Betrieb 
einer öffentlichen Wirtschaft einer Personenvereini
gung, die ausschließlich gemeinnützig sein will, ver
sagt sein solle. Man müsse vielmehr nach Ansicht 
dieses Urteils bei Entscheidung der Frage über das 
Vorliegen von Gemeinnützigkeit zwischen dem 
e i g e n t l i c h e n Z w e c k  der Korporation und den 
zur Erreichung dieses Zweckes vorgenommenen 
H i l f s g e s c h ä f t e n  unterscheiden. Diese Hilfs
geschäfte brauchten — an sich betrachtet — keines
wegs gemeinnütziger Natur zu sein. Der RFH, w ill 
zwar keineswegs verkennen, daß die Freistellung 
großer gewerblicher Unternehmen, die sich in der 
Hand ausschließlich gemeinnütziger Körperschaften 
befinden, in den betreffenden Gemeinden gelegent
lich zu u n e r f r e u l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  
führen könne. Dann aber fährt er fort: „Selbst wenn 
derartige Nachteile als schwerwiegender anerkannt 
werden müßten als der Nutzen, den die gemeinnützige 
oder mildtätige Wirksamkeit durch die Steuer
ersparnis erfährt, so sieht der Senat in den gesetz
lichen Bestimmungen keine Handhabe, gemeinnützige 
Vereine lediglich um deswillen der Steuer zu unter
werfen, weil sie zur Beschaffung der nötigen Mittel 
ein Gewerbe betreiben." Diese Entscheidung steht 
meines Ermessens n i c h t  i n  v o l l e m  E i n 
k l ä n g e  mit den oben angeführten, für die kom
munalen Lebensmittelverteilungsstellen bzw. die 
Konsumvereine ergangenen Entscheidungen. Bei den 
früher angeführten Entscheidungen ist der RFH. — 
meines Ermessens zutreffenderweise — davon aus- 
öeöangen, daß es nicht darauf ankommt, was die ge
rn innützige Körperschaft b e a b s i c h t i g e ,  sondern 
daß vielmehr für die Beurteilung, ob sie steuerfrei zu 
bleiben habe, wesentlich die Entscheidung der Frage 
s • -n welcher Weise sich die gesamte Tätigkeit der 

oration a u s w i r k e .  Denn selbstverständlich 
beabsichtigt z. B. auch ein Konsumverein regelmäßig 
led%lich seinen Mitgliedern zu nützen, während ihm 
C 'ic h  der Plan fernliegt, den Handel zu schädigen. 
L  , ‘ ais0 nach den früheren Entscheidungen des 

nicht auf die s u b j e k t i v e  E i n s t e l l u n g
d e V e r e i n s ,  sondern auf eine o b j e k t i v e  
H " r t e i l u n g  des  G e s a m t c h a r a k t e r s 
Hl  Tätigkeit an. In dem zuletzt zitierten Urteil 

November 1927 scheidet aber der RFH. 
h n Hauptzweck und Nebenzweck. Hierbei 

V  “ is Hauptzweck diejenige Absicht angesehen, 
N deren Verfolgung die Korporation bedacht ist, 
J V n d  als Nebenzweck eine Tätigkeit erscheint, 
eNls solche der Korporation nicht wichtig ist M it 

derartigen Beurteilung verlegt der Senat das 
Übergewicht seiner Betrachtung auf die E r -  

H h u n g  des W i l l e n s  d e r  K o r p o -
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r a t i o n und verläßt also damit den Standpunkt, daß 
es auf die objektive Bewertung der gesamten Tätig
keit der Vereinigung ankomme. Bei einem Vergleich 
der verschiedenen, von dem RFH. angewendeten 
Beurteilungsmethoden wird man zu dem Ergebnis 
kommen müssen, daß die ursprünglich vom RFH. vor
genommene o b j e k t i v e  B e u r t e i l u n g  zu 
w i r t s c h a f t l i c h  g l ü c k l i c h e r e n  E r g e b 
n i s s e n  geführt hat. Tatsächlich ist das Er
gebnis des Urteils über den Konsumverein mit dem 
des letztzitierten Urteils über den Wirtschaftsbetrieb 
des Obdachheimes überhaupt kaum noch vereinbar. 
Sollte sich der RFH. der letztgenannten A rt der Be
urteilung gemeinnütziger Betriebe dauernd zuwenden, 
so würden ernstliche Schädigungen des Wirtschafts
lebens nicht ausbleiben können.

Ein weiteres Erfordernis für das Vorliegen der 
Steuerbefreiung der Gemeinnützigkeit ist — wie oben 
schon angeführt — die u n m i t t e l b a r  g e m e i n 
n ü t z i g e  Wirkung. M it der Festlegung dieses 
Kriteriums soll zunächst einmal vermieden werden, 
daß eine Korporation sich auf die allgemeine Nütz
lichkeit ihrer Tätigkeit beruft. Denn mittelbar kann 
schließlich jede Tätigkeit auch die Allgemeinheit 
fördern. Es wird später noch darauf einzugehen sein, 
wie u n k l a r  auf wirtschaftlichem Gebiete die 
Grenzen zwischen einerseits mittelbar und anderer
seits unmittelbar nützlicher Tätigkeit sind. Aber 
auch im  e i n z e 1 n e n ist es oft keineswegs leicht, 
festzustellen, welche Tätigkeit unmittelbar und 
welche mittelbar gemeinnützig ist. Es sei hier noch 
einmal auf das Urteil vom 25. November 1927 -— be
treffend Obdachheim und Gastwirtschaftsbetrieb —- 
zurückgekommen. In diesem Urteil findet sich die 
Feststellung: „Wenn man verlangen wollte, daß alle 
Hilfsgeschäfte eine unmittelbare Förderung der A ll
gemeinheit bedeuten, dann würde es Vereine, die 
ausschließlich gemeinnützigen Zwecken dienen, nich 
oder nur in verschwindend geringer Anzahl geben, da 
eben jeder Verein, um leben zu können, sich um Be
schaffung der M ittel bemühen muß.'* Auch in diesem 
Zusammenhänge wird wieder deutlich, daß die_ En - 
Scheidung des RFH, die Frage der Gemeinnützig ei 
der Vereine ausschließlich oder zum mindesten ganz 
vorwiegend auf Grund der Einstellung, die der y ero*n 
s u b j e k t i v  zu seiner Tätigkeit hat, vornhnmt. 
mit entfernt sich die Entscheidung auch hier, w° s 
sich um die Frage der Unmittelbarkeit der Gern - 
nützigkeit handelt, in ihrer Grundeinstellung von i n 
über die Konsumvereine und die kommum n 
Lebensmittelbetriebe ergangenen Urteilen. na
man auf dem vom RFH, früher eingenommenen nd 
meines Ermessens auch praktisch allein 
Standpunkt, daß die Gemeinnützigkeit nach °  J - 
t i v e n  M e r k m a l e n  zu beurteilen sei, s so 
wird man von einer B e w e r t u n g  d c s r  rG m
H i l f s g e s c h ä f t  z u k o m m e n d e n  a .
r a k t e r s nicht absehen können. Ist dieS t r* 
geschäft nicht gemeinnützig, so wird der ges e-
trieb selbst dann n i c h t  als gemeinnützig en
haben, wenn dem von der Korporation Ie Zpi , es 
und hauptsächlich erstrebte Zweck der ter
des Gemeinnützigen zukommt. Ae der
K o m m e n t a r  z u m K S t G .  v on  er s 
(2. A u f  1,, S e i t e  353 f.) bei Entscheidung der 
Frage, ob eine Körperschaft ausschließlich kirch
lichen Zwecken diene (Anmerk. 38 zi § StG., 
Seite 353).

An sich wäre es, wie gesagt — denkbar, kom
munale Bankinstitute unter die nach § 9 Ziff. 7 
KStG, gemeinnützigen Körperschaften einzureihen. 
H i e r b e i w ä r e  n f o l g e n d e b e i d e n G r u n d -  
f ä l l e  möglich:

1, Das kommunale Bankinstitut macht geltend, 
daß seine Tätigkeit a ls  s o l c h e  etwa deshalb, 
weil es billigen Kredit verschaffe, kleine Sparbeträge 
sammle und wirtschaftlich fruktifiziere oder aus ähn
lichen Gründen gemeinnützig sei. — Hier würde sich 
jedenfalls stets zunächst ergeben, daß die Tätigkeit 
des kommunalen Bankinstituts sich m i t  d e r  g e 
s c h ä f t l i c h e n  T ä t i g k e i t  d e r  P r i v a t 
b a n k e n  ü b e r s c h n i t t e .  Eine solche Ueber- 
schneidung würde schon bei der r e i n e n  K r e d i t 
g e w ä h r u n g  vorliegen. Da jedoch die kom
munalen Bankinstitute das Bankgeschäft regelmäßig 
fast in seinem g a n z e n  U m f a n g e  pflegen, findet 
auf nahezu a l l e n  denkbaren Gebieten ein starker 
Wettbewerb zwischen Kommunalbanken und Privat
banken statt. Das Recht der Privatbanken, nicht 
durch steuerbegünstigte gewerbliche Tätigkeit der 
Gemeinden in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt zu 
werden, ist aber e b e n s o  s c h u t z w ü r d i g  wie 
das entsprechende Recht des Handels (zu vgl. hierzu 
die oben angeführten Urteile des RFH. betreffend 
die kommunale Lebensmittelverteilungsstelle sowie 
die Konsumvereine). Von einer a u s schließlich ge
meinnützigen Tätigkeit könnte daher aus den oben 
angeführten Gründen fast niemals die Rede sein, und 
daher wäre die Befreiungsvorschrift des § 9 Ziff. 7 
KStG. in diesem Falle regelmäßig nicht anwendbar. 
Inwieweit auf eine Tätigkeit der hier in Rede 
stehenden A rt bei kommunalen Bankinstituten 
ü b e r h a u p t  der Begriff der Gemeinnützigkeit an- 
gewendet werden kann, wird unten noch darzulegen 
sein,

2. Das kommunale Bankinstitut beruft sich dar- 
auf, daß s e i n e  E r t r ä g e  r e s t l o s  g e m e i n 
n ü t z i g e n  Z w e c k e n  z u g u t e  k ä m e n .  — 
Hier würde die Frage darnach zu entscheiden sein, 
ob u n m i t t e l b a r e  Gemeinnützigkeit in Betracht 
käme. Der Fall könnte analog liegen, wie bei dem 
gemeinnützigen Heim, das einen Gastwirtschafts
betrieb — also einen Erwerbsbetrieb — unterhält. 
Es ist oben dargelegt worden, daß in einem solchen 
Falle die u n m i t t e l b a r e  Gemeinnützigkeit — im 
übrigen aber auch die Ausschließlichkeit der Gemein
nützigkeit — zu v e r n e i n e n  ist. Auch hier würde 
also nach richtiger Ansicht Steuerbefreiung gemäß 
§ 9 Ziff. 7 KStG, nicht in Betracht kommen können. 
Aber in einem derartigen Falle würde es auch ab
wegig sein, es als H a u p t z w e c k  des kommunalen 
Unternehmens anzusehen, der Gemeinde Gelder zur 
Erfüllung gemeinnütziger Aufgaben zu überweisen. 
Denn das Streben der genannten kommunalen In
stitute geht — worüber in der Praxis kein Zweifel 
bestehen kann — in  e r s t e r  L i n i e  a u f  d i e  
D u r c h f ü h r u n g  b a n k m ä ß i g e r  G e 
s c h ä f t e ,  während die Verwendung des Ueber- 
schusses nicht das wesentliche Problem für die von 
den Gemeinden unterhaltenen Bankinstitute ist. Das 
Urteil vom 25. November 1927 wird daher bei Fällen 
der hier beregten A rt wohl überhaupt kaum heran
gezogen werden können.

N a c h V o r s t e h e n d e m m ö c h t e  i c h  es 
r e c h t l i c h  n i c h t  f ü r  m ö g l i c h  h a l t e n ,  
e i n  k o m m u n a l e s  B a n k i n s t i t u t  au t
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G r u n d  des  § 9 Z i f f .  7 des KSt G,  v o n  d e r  Ergebnis: Ist eine Kreditanstalt zur Beseitigung
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r  zu b e f r e i e n .  Eine einer wirtschaftlichen Notlage bestimmter Volks-
_ allerdings wohl nur t h e o r e t i s c h e  — A u s -  kreise bestimmt, so genügt es nicht, daß sie
n a h m e von dieser Regel wäre nur mr den Fall zu Sa t z u n g s g e m ä ß _  b i l l i g e n  P e r s o n a l  
machen, daß die ausschließliche . "^n ü tz ig ke it - J - -  D ~ - 1 u — A * * "  “  '
auf Grund des weiter unten noch eingehend zu er
örternden § 11 Abs. 1 Ziff. 2 DVO. fes stellen wäre.

Am wichtigsten für die Entscheidung der Frage, 
ob und wie weit kommunale Bankinsti ute Befreiung 
von der KSt. genießen können, » H 2  A b s. 1 
Z i f f ,  3 c K S t G .  Nach dieser Vorschrift sind Be_ 
triebe und Verwaltungen von Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes und öffentliche .. ,.tr‘ebe und 
Verwaltungen mit eigener Rechtspersönlichkeit von 
der Körperschaftsteuer befreit, ®ot®r t le gemein
nützigen Zwecken dienen Die genaimten Betriebe 
unterliegen auch dann nicht der Kot., n Sle zwar 
nicht ausschließlich, aber doch übe  r«  .^ n d  ge
meinnützigen Zwecken zu dienen es si^d (§ 1 
Abs. 3 DVO.). -  § 11 Abs 1 Ziff. 2 ^ v ^ b esagt:
„Gemeinnützigen Zwecken dienen . . • »sbe-
s o n d e r e  B e t r i e b e  u n d  ® r m  y 1 ̂  e n <
die zur Beseitigung einer wirtschaftlichen Notlag bß_ 
stimmter Volkskreise bestimmt und « ¿  dieser 
Zweckbestimn.unä in .hrer * -

" l - M  ‘ der’ W Ä  M M »  « S  d,C
oder Realkredits zu dienen bestimmt sind

s
o d e r  R e a l k r e d i t  v e r m i t t e l t ,  sie muß 
vielmehr etwaige Ueberschüsse auch noch zu ge
meinnützigen oder mildtätigen Zwecken verwenden 
und zwar nach dem Willen des Gesetzgebers dies 
offenbar in vollem Umfange, Würde dagegen der 
Fall eintreten, daß — entsprechend der vorerwähnten 
Rechtsauffassung des RFH. —- ein kommunales 
Kreditinstitut darauf geprüft würde, ob es im Sinne 
des KStG, gemeinnützig sei, trotzdem seine Be
stimmung nicht auf Beseitigung einer wirtschaft
lichen Notlage abzielte, so würde es unter gewissen 
Voraussetzungen n i c h t  n o t w e n d i g  sein, daß 
dieses Institut seine Ueberschüsse zu gemeinnützigen 
Zwecken verwendete. Denn da es auf die über
wiegende Gemeinnützigkeit hier ankommt und nicht 
auf die ausschließliche, wäre der Fall denkbar, daß 
die Gemeinnützigkeit der Vermittlung des billigen 
Kredits durchaus überwöge, womit es dann gar nicht 
mehr auf die Frage ankäme, w a s  m i t  d e n  
X J e b e r s c h ü s s e n  g e s c h ä h e .

Letzterer Anschauung neigt jedenfalls der RFH. 
fn dem vorerwähnten Urteil vom 24. 1. 1928 (ab
gedruckt in der Deutschen Sparkassenzeitung) zu. 
Das Urteil gibt der Vorinstanz auf, zu prüfen, einer
seits, ob die von der Girokasse g e w ä h r t e n K r e -  
d j t e gemeinnützig seien und andererseits, inwieweit 
die A b f ü h r u n g  d e r  U e b e r s c h ü s s e  an den 
Giroverband sich als unmittelbar gemeinnützig dar- 
stellc. Die Notwendigkeit dieser d o p p e l t e n  
Prüfung wird damit begründet, daß das sogenannte 
Kontingent, über das die einzelnen Girokassen für 
ihre eigenen Kreditgeschäfte verfügen, nur etwa die 
Hälfte ihrer Einlagen betrage, während die andere 
T-Ulfte der Einlagen an den Giroverband abgeführt 
werden müsse. Da es im vorliegenden Falle auf die 
"Verwiegende Gemeinnützigkeit ankomme, so müsse, 
s e l b s t  b e i  B e j a h u n g  d e r  G e m e i n -  
H i t z i g k e i t  des g e w a h r t e n  K r e d i t e s ,

üs Jtianaeu siuu ----- ------ - ^ t ¿eorüft werden, inwiefern die Ueberweisung
Frage, ob kommunale Kreditinstitute auch ^ E in la g e n  gemeinnützig sei. Hieraus ist zweifels-
S 2 Abs. 1 ZiK- 3c KStG- Weg,en G e m e in n u tz ^  der daß der RFH von einer Prüfung, ob

z dung der Einlagen gemeinnützig sei, ab- 
Jen haben würde, sofern die zur Kredit- 

f  särung benutzten Kontingente gegenüber den 
Ük riesenen Einlagen überwogen hätten. — 
kerA„s den vorstehenden Darlegungen folgt, daß 

k . , „cpauenter Durchführung der R e c h t s -
t H A f s u T g  des R FH . ein Kreditinstitut, das 

Zur Beseitigung einer wirtschaftlichen Notlage 
V rn H t wäre, die Anerkennung seiner Gemem- 

( , 1 e;n solches, dem die

schränkt sind, z. d . . . . • • • • ..... p “ i dk
satzungsgemäß der Vermittlung b d l ig c n ^  
oder Realkredits zu dienen bestimmt sind uM 
Gewinne entweder überhaupt mcht_. * : : rUilen
oder etwaige Ueberschüsse zu gemeinnützigen 
Zwecken verwenden." — In der Entschei ung ^  
24. Januar 1928 (abgedruckt m der 4W
kassenzeitung Nr. 26 vom 1. Marz 1928 Serie 
der RFH, bezüglich des § 11 Abs. 1 Ziff. 2 der
erklärt- Die Aufzählung schließt jedoch den Krä
der gemeinnützigen Betriebe und Verwaltun e:n.*H t
ab führt nach der gewählten Wortfassung 
andere“ vielmehr nur Beispiele an Es ist also ^  

S  Kreditinstitute auch dann als gemeinnützige ^  
triebe oder Verwaltungen anzuerkennen, wenn 
nicht gerade zur Beseitigung einer wirtschaftlich^

NOtlEse hlndelT1 sich' somit hier zunächst um d;

8 2 Abs, 1 L i l l l .  O C  XVOIU- J. .
von der Steuer befreit werden können, sofern die in 
8 11 Abs. 1 Ziff. 2 DVO. gegebenen Kriterien n i e h t 
auf sie zutreffen. Hierbei muß man sich gegenwärtig 
halten, daß die Befreiungsvorschriften des

fassen. Vielmehr können B e tr ie p  aller deribaren 
A rt in Betracht kommen. Es spricht daher •* 
dafür, daß die Erwähnung der Kreditmstitu §
Abs. ’l  Ziff. 2 DVO. bezweckte, Warzustellen^unter
welchen a l l e i n i g e n  Voraussetzungen Gemein_
KStG, fallende Kreditanstalten wegen eßen 
nützigkeit Befreiung von der  ̂ e, " ausgehen, 
sollten. Wollte man von dieser Annahm ßdU he 
so würde sich das im § 11 Abs. 1 DVO. befind ^  
Wort „ i n s b e s o n d e r e  nur au • rtschaftHchen 
ziehen, die zur Beseitigung einer w. . <eisweise 
Notlage bestimmt sind, während die * aus-
Erwähnung der Kreditanstalten eben Voraus
ginge, gesetzlich festzulegen, uTnteii, * C demein- 
setzungen a l l e i n  derartige Institute als S die
nützig zu gelten hätten. Teilt man 6 ,
A u f f a s s u n g d e s R F H . ,  so zeigt sich folgendes

Ä E i t  leTc’h t e r fände, als efn solches, dem die 
f f  11 Abs. 1 Ziff- 2 bestimmte Aufgabe, eine Not-

können, daß es in 
^ A b s i c h t  des G e s e t z g e b e r s  gelegen 

K  AZ e n  Rechtszustand der bezeichnten A rt her- 
Re; richtiger Gesetzesauslegung scheint 

f e Ä  aus der Vorschrift des, § 11 
Jp. 1 Ziff. 2 zu schließen, d aß e i n e B e i r  e i u n g  
\ h  B a n k i n s t i t u t e  l e d i g l i c h  b e i  V o r -  
b l i  i n d e r  g e n a n n t e n  G e s e t z e s -
• " m u V g  a n f l e s t e l l t e n  K r i t e r i e n

f o l g e n  h a b ®. , bervorgehoben sei
-VH
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— nach § 2 Abs. 1 Ziff. 3c KStG, eine steuer
befreiende Gemeinnützigkeit auch anerkannt 
werden, wenn eine Körperschaft nicht ausschließlich, 
sondern nur überwiegend gemeinnützige Tätigkeit 
ausübt. Somit würde bei Entscheidung der Frage, 
ob eine kommunale Bankanstalt im Sinne von § 11 
Abs. 1 Ziff. 2 DVO. als gemeinnützig zu gelten habe, 
wiederum erforderlich werden, d ie  g a n z e n  
s c h o n  f r ü h e r  b e s p r o c h e n e n  Pr  ob l er ne 
a u f z u r o l l e n ,  sich ferner darüber klar zu 
werden, inwieweit eine wirtschaftliche N o t l a g e  
vorliegt und vor allem auch zu prüfen, ob das Bank
institut nicht bei Gewährung des billigen Kredits 
etwa a n d e r e  s c h ü t z  w ü r d i g e  I n t e r e s s e n  
v e r l e t z t .  Da aber — selbstverständlich — einer
seits die Gemeinnützigkeit, andererseits die nicht, ge
meinnützige Tätigkeit oder auch gemeinschädliche 
Tätigkeit keine festen und ohne weitere vergleich
baren Quanten darstellen, würde es hier außerordent
liche S c h w i e r i g k e i t e n  bereiten, klarzulegen 
ob das in Frage stehende Institut eine überwiegend 
gemeinnützige Tätigkeit entfaltet. Demnach ständen 
einer klaren Entscheidung durch Anstellung von 
Vergleichen der gedachten A rt praktisch unüber
windliche Hindernisse entgegen. Infolgedessen wird 
man nicht um die Prüfung herumkommen, ob eine 
Bankanstalt, selbst wenn auf sie die in § 11 Abs. 
Ziff. 2 DVO. aufgestellten Kriterien zutreffen, b e 1 
B e t r a c h t u n  g i h  r e s g e s a m t e n  W i r k e n s  
a l s  ü b e r w i e g e n d  g e m e i n n ü t z i g  g e l t e n  
k ö n n e .  Nur so wird man im Einzelfalle eine dem 
Willen des Gesetzgebers entsprechende Ent
scheidung zu erzielen vermögen. Nach welchen Ge
sichtspunkten eine Prüfung der letztgenannten Art 
durchzuführen ist, wird weiter unten zu erörtern sein.

§. 11 Abs. 1 Ziff. 2 DVO. spricht von Betrieben, 
die „ z u r  B e s e i t i g u n g  e i n e r  w i r t s c h a f t 
l i c h e n  N o t l a g e  b e s t i m m t e r  V o l k s 
k r e i s e  b e s t i m m t "  sind. Was ist nun eine 
solche wirtschaftliche Notlage? Seit über 10 Jahren 
befindet sich die deutsche Wirtschaft in einer 
D a u e r k r i s i s ,  deren unvorteilhafte Wirkungen 
auch durch gelegentlichen Anstieg der Konjunktur 
nicht völlig beseitigt zu werden pflegen. Ebenso ist 
der größte Teil der geistigen Arbeiter und Privat
personen in einer wirtschaftlichen Verfassung, «ie 
als Notlage zu bezeichnen keine Uebertreibung en - 
hält. Diese a l l g e m e i n e  N o t l a g e  d ß s 
d e u t s c h e n  V o l k e s ,  von der nur ganz kleine 
Kreise eine Ausnahme machen, ist selbstverständlich 
auch dem Gesetzgeber gegenwärtig gewesen. Dem
nach kann nicht angenommen werden, daß die m 
Rede stehende Bestimmung des § 11 sich mit der 
a l l g e m e i n e n  Notlage des V olkes befassen 
wollte. Auch der Hinweis auf bestimmte Kreise, der 
sich in dieser Vorschrift findet, darf nicht so ver
standen werden, als ob eine gemeinnützige 1 atigkeit 
im Sinne der besprochenen Vorschrift schon dann 
anzunehmen sei, wenn aus der notleidenden 1 lasse 
des gesamten Volkes i r g e n d  e i n  T e i 1 h e r a u s - 
g e g r i f f e n  würde, um diesen gemeinnützigerweise 
zu begünstigen. Richtig verstanden ist diese Vor
schrift vielmehr erst dann, wenn man sic klar 
macht, daß sie sich mit einem b e s o n  de r e n Zu
stande befaßt, in dem sich bestimmte Kreise des 
Volkes befinden, wobei es sich um Volksteile handeln 
würde, die einer im Vergleiche mit anderen Volks
genossen g e s t e i g e r t e n  Notlage unterliegen.

Ob gegenwärtig bei der Landwirtschaft, bei den 
Kleinrentnern oder anderen Volksteilen eine solche 
verstärkte Notlage vorhanden ist, bleibe dahin
gestellt. Jedenfalls müßte ein kommunales Bank- 
institut, das sich auf § 11 Abs. 1 Ziff. 2 DVO. berufen 
wollte, nachweisen, daß es die billigen Kredite zur 
L i n d e r u n g  e i n e r  b e s o n d e r e n  N o t l a g e  
d e r  v o r b e  z e i c h n e t e n  A r t  verwendet. Im 
allgemeinen wird ein solcher Nachweis bei größeren 
kommunalen Bankinstituten niemals möglich sein, da 
diese sich naturgemäß an weitere Volkskreisc 
wenden, die nur unter der allgemeinen Not leiden, 
insbesondere aber ist der Hinweis auf den M i t t e l 
s t a n d  und seine Notlage — die hier keineswegs 
bestritten sei — nicht geeignet, die Anwendung des 
§ 11 Abs. 1 Ziff. 2 zu rechtfertigen. Denn im Ver
gleich mit großen Kreisen der Industrie und des 
Handels leidet der Mittelstand nicht in besonderem 
Maße, ganz abgesehen davon, daß der Begriff 
„Mittelstand" überhaupt k e i n  e i n d e u t i g  f a ß 
b a r e r  ist. — (Es ist oben darauf hingewiesen 
worden, daß gemäß § 9 A  b s. 1 Z i f f .  7 K S t G. bei 
Vorhandensein der formalen Kriterien des § 11 Abs. 1 
Ziff. 2 DVO. allerdings die — theoretische — Mög
lichkeit bestände, eine Steuerbefreiung wegen a u s 
s c h l i e ß l i c h e r  G e m e i n n ü t z i g k e i t  ein- 
treten zu lassen. Man wird aber auch bei Be
trachtung der Frage, wann eine Notlage im Sinne des 
§ 11 vorliegt, zu dem Ergebnis kommen müssen, daß 
in Wahrheit — wie hier ergänzend zu den früher zu 
§ 9 KStG, angestellten Betrachtungen bemerkt sei — 
wohl niemals ein kommunales Bankinstitut dazu be
stimmt sein könnte, a u s s c h l i e ß l i c h  der Be
hebung einer solchen Notlage zu dienen.)

Wenn man dem — wie schon früher aus
geführt — hier abgelehnten Standpunkte des Reichs
finanzhofes, daß ein Bankinstitut auch wegen Ge
meinnützigkeit von der Steuer befreit werden könne, 
selbst wenn die Kriterien des § 11 Abs. 1 Ziff.^ 2 
n i c h t  vorliegen, folgt, so wird man wie bereits 
oben erwähnt — in derartigen Fällen eine Prüfung 
der a l l g e m e i n e n  Gemeinnützigkeit vorzunehmen 
haben. Zunächst sei aber hier nochmals hervor- 
gehoben, daß auch dort, wo die Gemeinnützigkeit 
nur überwiegend zu sein braucht, jedenfalls die Ver
folgung des gemeinnützigen Zweckes u n m i t t e l -  
h a’r __ also nicht nur mittelbar — zu geschehen hat. 
Aus den oben dargelegten Gründen kann sich daher 
ein kommunales Bankinstitut auch nicht, um Steuer- 
freiheit zu erlangen, mit Erfolg darauf berufen, daß 
die von ihm erzielten Ueberschüsse g e m e i n 
n ü t z i g e  V e r w e n d u n g  fänden, sofern dem von 
dem Institut unmittelbar verfolgten Zweck (z. vgl. die 
obigen Darlegungen) der Charakter des Gemein- 
nützigen nicht zukommt. — Bei Prüfung der all
gemeinen Gemeinnützigkeit wird man auch dann, 
wenn die Gemeinnützigkeit nur überwiegend zu sein 
braucht, vor allem nicht an einer Entscheidung der 
Frage Vorbeigehen können, ob nicht etwa die Ge
währung billigen Kredites mit einer S c h ä d i g u n g  
s c h u t z w ü r d i g e r  I n t e r e s s e n  sonstiger A r! 
verbunden sei. — Im allgemeinen wird der Stand
punkt vertreten, daß auch bei Vorhandensein einer 
solchen Schädigung die Gemeinnützigkeit ü b e r -  
w i e g e n  könne. M. E. handelt es sich dabei jedoch 
um eine u n r i c h t i g e  G e s e t z e s a u s l e g u  n g. 
Es trifft allerdings zu, daß eine Körperschaft teils 
gemeinnützig, teils nicht gemeinnützig wirken und
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daß selbst ein und dieselbe Tätigkeit eine gemein
nützige und eine nicht gemeinnützige Seite haben 
kann. Insofern ist es moghcn, die gemein
nützige Tätigkeit eines Instituts gegen seine nicht 
gemeinnützige abzuwägen, indessen erscheint es 
mir unzulässig, zu sagen, « g ,  T ä f& e it 
teils gemeinnützig, teils geI^ , ..lc:h wirke' 
Rein theoretisch ist es natur 1 °ghch, eine
solche Ansicht auszusprechen. r ic  h te  r -
l i e h e  E n t s c h e i d u n g  kann iJ r  einem
solchen Urteil nicht erblickt werden. Die -  un
bestrittene — Aufgabe des 1 g. die Ent
scheidung über die W e r t u n g .  «jne solche 
Wertung aber würde ein Richter u 8 ®h e n , der 
erklärte, daß eine Tätigkeit einerseit gemeinnützig 
andererseits aber gemeinschadlich > _ *tier ist es 
gerade die Pflicht des Richters zu en f  nicht
welche Seite der Tätigkeit u b e r w 8 sondern
ob diese Tätigkeit in ihrer G e s a m t  _ schädlich
oder nützlich, bzw. ob ein. wertendes u eu einer 
oder der anderen Richtung uberhaup Öich sei. 
Allerdings ist es denkbar -  und prakUsen ^  dies 
sogar fast immer zutreffen — daß nvo utzliche 
Tätigkeit auch irgendwelche klexnet,,r rfemäR lll}afte 
Nebenwirkung hat. Hier stände na „ nichts
entgegen, die Tätigkeit als im g 1 ® . l ie h e n
— gemeinnützig zu bezeichnen. And liegt
d e r’ Fall, sofern eine Tätigkeit b e d e u t  
schutzwürdige Interessen verletzt. Es ogisdl

u

es ü b e r h a u p t  f r a g l i c h ,  ob die Vermittlung 
billigen Kredits an Gewerbetreibende stets als ge
meinnützig anzuerkennen ist. Es ist sehr wohl denk
bar, daß ein großer Teil derartiger Kredite in — kurz 
gesagt — „falsche Hände“ kommt und so eine Ver
schiebung des gewerblichen Wettbewerbes gerade z 
G u n s t e n  w i r t s c h a f t l i c h  w e n i g e r  w e r t  
v o l l e r  E l e m e n t e  herbeiführt. Wie solche 
billigen Kredite in Wirklichkeit verteilt werden, ent
zieht sich praktisch aber natürlich der Nachprüfung 
durch die Finanzbehörde. Schon aus diesem Grunde 
erscheint es nicht unbedenklich, die Gewährung 
billiger Kredite u n t e r  a l l e n  U m s t ä n d e n  als 
gemeinnützig und daher steuerfrei aufzufassen.

Hier sei abschließend nochmals darauf hin
gewiesen, daß — aus den oben angeführten Gründen 
_ eine Prüfung der a l l g e m e i n e n  Gemein
nützigkeit stets eintreten mu ß ,  wenn es sich 
um Entscheidung der Frage handelt, ob eine Steuer
befreiung gemäß § 11 Abs. 1 Ziff. 2 DVO. wegen 
überwiegender Gemeinnützigkeit zu erfolgen habe. 
In solchen Fällen sind all die Gesichtspunkte zu be
achten, von denen bei den vorstehenden Darlegungen 
ausgegangen ist.

§ 4 der Reichsabgabenordnung besagt: „Bei 
Auslegung der Steuergesetze sind ihr Zweck, ihre 
wirtschaftliche Bedeutung und die Entwicklung der 
Verhältnisse zu berücksichtigen.“ Es kann hier nicht 
an der Frage vorbeigegangen werden, ob die vor- 
lichenden rein rechtlichen Ausführungen sich mit den
01 ~ „ TI A / ~ \ . -r _ 1___ ~ «  A

scnutzwuraige uuwwsc« 1
niemals möglich, eine derartige T ä tig ke id. :«¡a stehenaen rem r e c n u iu .« ™ —  —
nennen, da eben der Begriff der Nützlichkeit . § 4 R A O.  g e g e b e n e n  A u s l e g u n g . ,
des Schädlichen begrifflich ausschließt, j«  f  e g e l n decken. Die Untersuchung ist^bisher ^u

s c h ä d l i c h e n ’ o d e r  „ g e m e i n u u . - .  -e^. 
n i c h t  a n w e n d b a r  s i n d ,  solange a 
Tätigkeit im Rahmen des gesetzlich -

abSPSchon oben ist hervor gehoben _ worden, ,} ß 
die k o m m u n a l e  B a n k b e t ä t i g u  pM s 
s c h w e r s t e  i n  d i e  I n t e r e s s e n  u
v a t b a n k e n  e i n g r e i f t .  Hier lieg Reict1’
derselbe Fall vor, wie in den früher zitiei 
finanzhofsentscheidungen betr. das Verso g 
mit Gastwirtsbetrieb und die Konsumvj^Venosse^ 
niemals anzuerkennen, daß Gemeinden oder pr - ^  
schäften gemeinnützig handeln, wenn sie ai ü
Wirtschaft ernstlich stören. Eine Prüfung d >
nalenBankbetriebe wird aber stets ergeben. . n * 
Geschäft der Privatbanken ungünstig baC1 ;rken 
also insoweit g e m e i n s c h ä d 11 c n j n e ^
u n d  n a c h  d e n  o b i g e n  » “ 8 .  r i e h .  
A u s f ü h r u n g e n  k a n n  d a h e r  Re d e
t i g e r  G e s e t z e s a u s l e g u n g  B a n k ,
d a v o n  s e i n ,  d i e  k o m m u n  a ^ en V o r 
g e s c h ä f t e  u n t e r  d e n  g en a . c ^ 0 d e r  
a u s s e t z  u n g e n  a l s  a u s s c h l i f  ^ ^ j g  —. 
a u c h  n u r  v o r w i e g e n d  g cn\® . d e m e i n -  
d. h. ü b e r h a u p t  n u r  i r g e n
n ü t z i g  — a n z u e r k e n n e  n'v  ittlung billigen 

Fest steht, daß von einer V®J®^hen werden 
Kredites im Sinne der DVO. nur g P m ä ß i g  fest
kann, wenn das Institut S a t z u n g  Kredit als
gelegt hat, daß es grundsätzlich billig gchon
die privaten Bankgeschäfte gibt. len Bank-
diese Voraussetzung bei den kom ^ jst
geschäften nicht zutreffen. Darüber hinaus aoer

r 0 d c l n aecKen. ^mvwuv»uu5
dem Ergebnis gelangt, daß — von ganz seltenen, wohl 
überhaupt nur theoretisch denkbaren Ausnahmefällen 
.gesehen — die kommunalen Bankbetriebe weder 

af g rfemäß § 9 Abs. 1 Ziff. 7 ausschließlich noch als 
"*ch § 2 Abs. 1 Ziff. 3c überwiegend gemeinnützig 
a sehen werden können. Der Zweck einer wegen 

Sneinnützigkeit erfolgten Steuerbefreiung geht 
TT in eine F ö r d e r u n g  d e r  A l l g e m e i n h e i t  
herbeizuführen (§ 9 DVO ). Ist nun die Tätigkeit 

kommunalen Bankbetriebe als forderlich un 
£ fr p der letztgenannten Vorschrift anzusehen? Es 
ä,inf A 0„  vorstehend Zweifel ausgesprochen worden, 
Sud R die Gewährung billigen Kredits stets geeignet 

.Z Apr Allgemeinheit wirklich zu dienen. Dieses 
®eIv f ken sei hier nochmals unterstrichen. Wesent- 

aber ist besonders, daß Kredite wie sie die 
Kommunalbanken gewähren, in großem Umfange 
K w  o n P r i v a t b a n k e n  gegeben werden. Der 
>-U C nterschied wird im allgemeinen kein großer 
| ? SUnn a aber für die Allgemeinheit eine S e n k u n g  
f in' je  s a m t e n Z in  s f u ß e s jedenfalls wesent- 
\ \V  g,ein würde, als Gewährung des Kredites un feher sein -----  , übersehen, daß jedeso*kann man nicht übersehen, daß jede 

'  S ’tigung des privaten Bankgewerbes schließ-
;  i f nd e auf Zinsverbilligung gehende Entwicklung 

t D e n n  n u r  e i n  w i r t s c h a f t l i c h  
f e i .  p r i v a t e s  B a n k w e s e n  w i r d  

DaPu e r  in  d e r  L a g e  s e i n ,  i n 
K» d i e  U a u  i e d e r  so b i l l i g e n
b ß e t n  U m f a n g e  Ww i e  i h n  d i e  W i r t 
in  d/  1 u Z * u i  h t Tatsächlich jedoch ist in dem 

a f t b r a u,c ' len Bankbetriebe eine ernst-
das private Bankwesen au erblicken. 

\  sind alle ^"ahtirbelülnrt sich die hier er-
\ \ ”  Ä Ä  den g r o (1 e n d e n t s c h e n
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w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n  P r o b l e m e n ,  an 
denen richtigerweise auch die Rechtsprechung nicht 
achtlos Vorbeigehen dürfte. Seit Jahren haben wir 
in Deutschland ein V o r d r i n g e n  d e r  ö f f e n t 
l i c h e n  H a n d  in das Erwerbsleben zu kon
statieren. Schrittmacher dieser Entwicklung sind viel
fach die K o m m u n e n ,  denen privatwirtschaftliche 
Betätigung einerseits — im Falle des Erfolges — ver
mehrte finanzielle Bewegungsfreiheit sichert, während 
die Gemeinden andererseits kein Risiko laufen, weil 
für Verluste die Steuerzahler aufzukommen haben. 
Schon dieser Mangel jedes Risikos verschafft den 
Gemeinden im Erwerbsleben einen außerordentlich 
großen V o r s p r u n g  v o r  d e n  P r i v a t b e 
t r i e b e n .  Wenn aber zu diesen begünstigenden 
Momenten auch noch S t e u e r f r e i h e i t  tritt, so 
kann es geschehen, daß die Privatwirtschaft über
haupt gegenüber den kommunalen Unternehmungen 
nicht mehr aufkommt. In einer solchen Lage be
findet sich augenblicklich großenteils das private 
Bankgewerbe, dem die Kommunalinstitute einen für 
die Dauer nicht ohne schweren Schaden ertragbaren 
Wettbewerb machen. Es liegt daher durchaus in 
Richtung der von § 4 RAO. gegebenen Anweisungen, 
nur in besonderen Ausnahmefällen den kommunalen 
Bankbetrieben die Anerkennung der Gemeinnützig
keit zu gewähren. S o m i t  d e c k e n  s i c h  d i e  
h i e r  f r ü h e r  g e g e b e n e n  r e c h t l i c h e n  
A u s f ü h r u n g e n  i n  i h r e m  E r g e b n i s  
d u r c h a u s  m i t  d e n  F o l g e r u n g e n ,  d i e  aus 
e i n  e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  B e t r a c h t u n g  
d e r  i n  R e d e  s t e h e n d e n  S t e u e r f ä l l e  zu 
z i e h e n  s i nd.

Als unmittelbare Gemeinnützigkeit ist — wie 
hier nochmals betont sei — die gemeinnützige Ver
wendung der Ueberschüsse bei kommunalen Bank- 
betrieben n i c h t  anzuerkennen. Selbst wenn man 
sich aber auf den gegenteiligen Standpunkt stellen 
wollte, so würde es für die Finanzverwaltung sehr 
schwierig sein, festzustellen, ob in W i r k l i c h k e i t  
eine gemeinnützige Verwendung der Ueberschüsse 
stattgefunden habe. Jede Gemeinde muß gelegent
lich Aufgaben gemeinnütziger A rt erfüllen, die ihr 
nicht vom Gesetze vorgeschrieben sind. Ob nun aber 
die Ueberschüsse der Bankinstitute tatsächlich für 
d i e s e  Zwecke verwendet werden, läßt sich 
praktisch häufig gar nicht feststellen. Es wäre z. B. 
sehr wohl denkbar, daß die Gemeinde a u c h  o h n e  
de n U e b e r s c h u ß  i h r e s  B a n k b e t r i e b e s  
dieselben Aufgaben erfüllt und vielleicht die Kosten 
dafür bereits in den Etat eingestellt hätte. Wie dann 
die gemeinnützig zu verwendenden Ueberschüsse 
berechnet würden, wäre durchaus Sache der Ge
meinde. Und möglicherweise würde der verantwort
liche Kämmerer überhaupt nicht sagen können, für 
welche Zwecke gerade die Banküberschüsse ge
braucht worden seien. Vielleicht dienten — was er
wünscht wäre —• die Ueberschüsse einer Senkung 
der Gemeindesteuern, vielleicht aber fände auch 
k e i n e  H e r a b s e t z u n g  d e r  A b g a b e n  statt 
«nd die Ueberschüsse würden für Zwecke verwendet, 
deren Erfüllung zwar gemeinnützig, nach richtiger 
Ansicht aber ü b e r f l ü s s i g  wäre (man denkt z. B. 
an kostbare Sportplätze). Es ist hier etwa ebenso 
wie bei den k o m m u n a l e n  A u s l ä n d s a n 
l e i h e n .  Ob diese für p r o d u k t i v e  Zwecke auf
genommen werden oder letzten Endes doch nur an 
sich entbehrlichen Ausgaben dienen, kann auch nicht

nach der Bestimmung, die dem Leihgelde im  E t a t  
zugewiesen ist, entschieden werden. Ein klares 
Urteil über die Verwendung des Geldes vermöchte 
man vielmehr nur abzugeben, wenn der ganze Etat 
durchgeprüft und dabei festgestellt würde, ob nicht 
mit Rücksicht auf die zu erwartende Anleihesumme 
a n d e r e  u n p r o d u k t i v e  Ausgaben gemacht 
worden sind. — Auch die formal-gemeinnützige Ver
wendung der Ueberschüsse würde also noch keines
wegs Annahme rechtfertigen, daß die gesamte 
Tätigkeit der Kommunalbank wirklich gemein
nützig sei.

Somit hat die Untersuchung folgendes ergeben:
A l  s a u s s c h l i e ß l i c h  g e m e i n n ü t z i g  
k ö n n t e  d i e  T ä t i g k e i t  e i n e r  K o m 
m u n a l b a n k  n u r  g e l t e n ,  w e n n  
a u s s c h l i e ß l i c h e  G e m e i n n ü t z i g 
k e i t  i m S i n n e  v o n  § 1 1 Abs ,  1 Z i f f .  2 
D V  O, f e s t z u s t e l l e n  wä r e .  D i e s  
w i r d  aber  p r a k t i s c h  f a s t  n i e m a l s  
m ö g l i c h  sei n.

2. A u s s c h l i e ß l i c h  o d e r  ü b e r w i e 
g e n d  g e m e i n n ü t z i g  i s t  i m S i n n e  
d e r  K ö r p e r s c h a f t s t e u e r  e i n  
k o m m u n a l e s  B a n k i n s t i t u t  n i e 
m a l s  a l l e i n  s c h o n  d e s h a l b ,  w e i l  
i n  s e i n e n  S a t z u n g e n  b e s t i m m t  
i s t ,  daß d i e  U e b e r s c h ü s s e  g e 
m e i n n ü t z i g e  V e r w e n d u n g  zu 
f i n d e n  h ä t t e n .

3. Ge mä ß  § 2 A b s .  1 Z i f f .  3c KSt G,  k a n n  
e i n  k o m m u n a l e s  B a n k i n s t i t u t  a l s  
ü b e r w i e g e n d  g e m e i n n ü t z i g  s o 
w o h l  n a c h  § 11 Abs .  1 Z i f f .  2 DVO.  
w i e  n a c h  s o n s t i g e n  B e s t i m m u n 
gen  n u r  g e l t e n , w e n n e s b e i s e i n e r  
T ä t i g k e i t  k e i n e  s c h ü t z  w ü r d i g e n  
I n t e r e s s e n  des  p r i v a t e n  B a n k 
g e w e r b e s  v e r l e t z t .  E i n e  s o l c h e  
V e r l e t z u n g  w i r d  a b e r  i m R e g e l 
f a l l  s t e t s  a n z u n e h m e n  sei n.

Die Betrachtung soll nicht abgeschlossen 
werden, ohne auch noch einiges kurz darüber zu 
sagen, in welcher Richtung sich eine etwaige 
A e n d e r u n g  d e r  G e s e t z g e b u n g  zu be
wegen hätte. Es ist vor allem zu bemerken, daß in 
r e i n  w i r t s c h a f t l i c h e n  Fragen der Begriff der 
Gemeinnützigkeit überhaupt schwankend ist. Schon 
oben ist hervorgehoben worden, daß alle Be
obachter des Wirtschaftslebens das in Erwerbs- 
angelegenheiten zu bemerkende Vordringen der 
öffentlichen Hand mit ernster Sorge betrachten. 
Es erscheint daher durchaus b e d e n k l i c h ,  ü b e r 
h a u p t  k o m m u n a l e n  E r w e r b s u n t e r 
n e h m u n g e n  S t e u e r b e g ü n s t i g u n g e n  zu 
b e w i l l i g e n .  Wenn solche Institute richtig ge
leitet werden, so müßte sie schon der Verzicht auf 
Gewinn befähigen, ihren Kunden größere Vorteile zu 
bieten, als dies reinen Erwerbsunternehmen möglich 
ist. Tatsächlich aber wirken sich Steuerbefreiungen 
der Kommunalbetriebe oft wohl nur dahin aus, solche 
Vorteile auszugleichen, die Privatunternehmen in
folge ihrer strafferen Leitung und rationelleren 
Durchbildung genießen. D u r c h  V e r z i c h t  a u f  
S t e u e r n  a b e r  m i n d e r w e r t v o l l e n  B e 
t r i e b e n  d i e  D u r c h f ü h r u n g  i h r e r  A u f -
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g a b e n z u  e r m ö g l i c h e n ,  kann man selbst dann 
nicht als Aufgabe des Staates ansehen, sofern man 
sich damit abfinden wollte, daß den Gemeinden Teil
nahme am Erwerbsleben ungehemmt gestattet 
werde.

Selbstverständlich können sich öffentliche Kor
porationen damit befassen, minderbemittelten 
Kreisen wirtschaftliche Stütze zu bieten. Jfier aber 
sollte richtigerweise nicht von Gemeinnützigkeit, 
sondern vielmehr von u n t e r s t ü t z e n d e r  
T ä t i g k e i t  gesprochen werden. In Wahrheit 
liegt — obwohl das Gesetz scharf zwischen Gemein
nützigkeit und Mildtätigkeit unterscheidet — an
scheinend bei der Bewertung der Gemeinnützigkeit 
oft eine V e r w e c h s l u n g  m i t  d e r  M i l d 
t ä t i g k e i t  vor. In wirtschaftlichen Dingen ist 
eben Gemeinnützigkeit überhaupt kaum v0n Unter
stützung zu scheiden und dieser Tatsache sollte der 
Gesetzgeber Rechnung tragen. Es wäre durchaus 
empfehlenswert, von Gemeinnützigkeit nur hei 
Förderung von wissenschaftlichen, künstlerischen, 
sportlichen und ähnlichen Zwecken zu sprechen, 
dort aber, wo es sich um w i r t s c h a f t l i c h e A n -  
g e l e g e n h e i t e n  handelt, auf Heranziehung ¿es 
Begriffes der Gemeinnützigkeit überhaupt zu ver_ 
zichten.

Welche Schwierigkeiten es macht, auch nur rein 
gesetzestechnisch den Begriff der Gemeinnützigkeit 
richtig zu fassen, geht daraus hervor, daß der Qe. 
setzgeber von „ u n m i t t e l b a r e r “ Gemeinnützig, 
keit im Gegensatz zur „mittelbaren“ spricht 
Zunächst ist diese Unterscheidung schon rejn 
logisch nicht ganz unbedenklich, da es wohl nur 
wenige Tätigkeiten geben wird, die ganz unmittelbar 
ihre gemeinnützige Wirkung erweisen. Aber auch 
wenn man die Bestimmungen so nimmt, wie der Qe_ 
setzgeber sie gemeint hat, ist es oft — wie schon an 
anderer Stelle der Betrachtung früher hervorgehoben 
— nicht leicht, im  E i n z e l f a l l e  zwischen ,,un. 
mittelbarer“ und „mittelbarer" Gemeinnützigkeit zu 
unterscheiden. Zweifelsfrei kann es nach Ansicht 
des Gesetzgebers unmittelbar gemeinnützig sein 
wenn ein Bankinstitut billigen Kredit gewährt' 
während ebenso fraglos der Gesetzgeber gewerbliche 
Tätigkeit als solche — z, B. die von einer Privatbank
herkömmlicherweise vorgenommene Kreditierung_
n i c h t  zu den unmittelbar gemeinnützigen Tätig
keiten rechnet. Hier erweist sich aber — was weiter 
unten noch kurz zu streifen sein wird —, daß die 
Unterscheidung zwischen unmittelbarer und mittel
barer Gemeinnützigkeit vielleicht r e c h t l i c h  
durchführbar ist, wirtschaftlich aber zu völlig un
haltbaren Ergebnissen führt. Es ist eben nicht 
möglich, in Sachen der Wirtschaft unmittelbare und 
mittelbare Wirkungen einer Tätigkeit stets scharf zu 
trennen und sie verschieden zu bewerten. Auch 
diese Schwierigkeiten dürften dafür sprechen, in 
w i r t s c h a f t l i c h e n  A n g e l e g e n h e i t e n  
darauf zu verzichten, sogenannte gemeinnützige 

ätigkeiten steuerlich zu begünstigen.
Ueberhaupt ist es aber tatsächlich äußerst 

schwierig, jeweils zu sagen, ob eine Tätigkeit der 
ugemeinheit nützt. Meist wird man geneigt sein, 

R ®™.ein?ützigkeit anzuerkennen, wenn es sich um 
gunstigung m i n d e r b e m i t t e l t e r  P e r - 

W , n ”  handelt. Daß hier die Grenzen zu der 
i ltatlgkeit oft verwischt werden, ist oben schon 

v°rgehoben worden. Wollte man aber die w irt

schaftliche Förderung minderbemittelter Kreise 
grundsätzlich als gemeinnützig anerkennen, so 
würde sich wieder deutlich erweisen, wie schwer es 
arigeht, zwischen mittelbarer und unmittelbarer Ge
meinnützigkeit zu scheiden. Wenn z, B. eine G r o ß 
b a n k  i n  A u s ü b u n g  i h r e s  G e w e r b e s  
durch Kredithergabe ein bedeutendes Stahlwerk 
saniert und es so vor der Betriebseinstellung rettet, 
dann wird der Kredit möglicherweise dazu dienen, 
zehntausende von Menschen v o r  d e n  s c h w e r e n  
F o l g e n  d e r  A r b e i t s l o s i g k e i t  zu b e 
w a h r e n .  Hierin liegt ganz fraglos eine Förderung 
minderbemittelter Persönlichkeiten — nach Obigem 
also eine gemeinnützige Tätigkeit — in stärkstem 
Maße. Demgegenüber kann es der Auswirkung nach 
kaum in Betracht kommen, wenn eine kleine 
K o m m u n a l b a n k  gelegentlich einem oder dem 
anderen Handwerker verbilligten Kredit gewährt, 
so wünschenswert ein solches Vorgehen selbstver
ständlich auch sein mag. Man braucht diese ver
hältnismäßig einfachen Tatbestände nur einmal 
durchzudenken, um sich darüber klar zu werden, daß 
der heute in den Steuergesetzen sich findende Be
griff der unmittelbaren Gemeinnützigkeit in  d e r  
W i r k l i c h k e i t  v ö l l i g  v e r s a g t .  Der Ge
setzgeber wird demnach — wie hier wiederholt sei 
__ gut daran tun, den Begriff der Gemeinnützigkeit 
tunlichst bald — soweit wirtschaftliche Angelegen
heiten in Betracht kommen — als Steuerbefreiungs
grund aus den maßgebenden Vorschriften zu ent-

Im übrigen ist neuerdings der Begriff der Ge
meinnützigkeit auch in die Bestimmungen des 
Köroerschaftsteuergesetzes betreffend die S p a r 
k a s s e n  (§ 9 Abs. 1 Ziff. 4 KStG.) hineingetragen 

orden. Der Reichsminister der Finanzen hatte 
Y Reichsfinanzhof die Frage zur Begutachtung vor- 
°  i rff „Ist der Kontokorrentverkehr mit Kredit- 
^Viräumung als sparkasseneigenes Geschäft im Sinne 
A Körperschaftsteuergesetzes vom 10, 8. 1925 an- 
deS h n .?“  Hierbei waren vom Reichsminister 

Finanzen noch einige Voraussetzungen gemacht 
der j „  die hier nicht unmittelbar interessieren. — 
r rdC„;m  G u t a c h t e n  vom 12. 11. 1926 ( -  I D 

amtl. Sammlg. Bd. 19 S. 342) hat der Reichs- 
?. eich grundsätzlich zunächst einmal dafür ent-
finif-nden daß jedenfalls die Kreditgewährung an An- 
SCt - 1 S ’ S e r  Kreise, die auch als Spareinlcger 
gehörige. , len heute zum a l l g e m e i n e n  

S a s  s e T v e r k e h r  gehöre. Auch zähle 
5 p V  tnw rentkredit an und für sich dann zu den 
0er Ä n  des e i g e n t l i c h e n  S p a r k a s s e n -  
Geschäfte d d}e Sparkassen auch in diesem
r e r i- l£ rw e ii  sich ganz leiten lassen von ihrer 
Geschäfts Lfgabe gemeinnützigen Charakters, 
allgemeine ijungnahme hat der Reichsfinanzhof 

les.f, Sy ‘u hefSründet. In vorliegendem Zusammen- 
C Ä t d o o h  besonders wesentlich, daß auch nach 
Ansicht des Reichsfinanzhofes die K r e d i t g e 
w ä h r u n g  d e r  S p a r k a s s e n  n i c h t  s t e t s  
i m S i n n e  des K o r p e r s c h a t t s t e u e r -  
g e s e t z e s  e i n  s p a r k a s s e n e i g e n e s  u n d  
d a h e r  g r u n d s ä t z l i c h  s t e u e r b e f r e i t e s  
G e s c h ä f t  ist, daß vielmehr meist noch der Be
griff der Gemeinnützigkeit hinzutreten müsse, um die 
Steuerbefreiung zu ermöglichen. In allen solchen 
fallen wo nach dem Gutachten des Reichsfinanz
hofs die Kreditgewährung der Sparkassen vom
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Kriterium der G e m e i n n ü t z i g k e i t  abhangt, 
werden bei Entscheidung der Frage, ob Gemeinnützig
keit vorliegt, die früher eingehend erörterten Mo
mente zu berücksichtigen sein. Nach dem Ergebnis 
der früheren Untersuchung scheint es somit u n - 
w a h r s c h e i n l i c h ,  daß auf Grund des genannten 
Gutachtens des Reichsfinanzhofs von Sparkassen vor- 
genommene Kreditgeschäfte häufig Steuerbefreiung

^em Steuerbefreiungen für gemeinnützige Unter
nehmen finden sich im größten Teile der ge en
den Steuergesetze. — § 2 des P r e u ß i s c h e n G e- 
w e r b e s t e u e r g e s e t z e s  in Verbindung mit 
Artikel 7 der „Anweisung des Finanzministers usw. 
vom 13. 5. 1927 zur Ausführung der Verordnung über 
die vorläufige Neuregelung der Gewerbesteuer ge
währt Steuerbefreiung auf Antrag für den Fall. da 
ein Unternehmen seinen Gewinn a u s s c h l e
l i e h  zu g e m e i n n ü t z i g e n  Z w e c k e n  ver
wendet. Man sieht, daß hier das Kriterium der Ge
meinnützigkeit äußerlich anders gestaltet ist als im 
Köperschaftsteuergesetz. M it Recht hebt aber 
der Kommentar zur Preußischen Gewerbesteuer von 
H o g u n d A r e n s ,  1924 Seite 68, hervor, daß auch 
im Sinne dieser Bestimmung Gemeinnützigkeit nur 
dann vorhanden sei, wenn die Tätigkeit der A ge- 
meinheit einen Nutzen bringt. Besonders fuhrt der 
Kommentar noch an, daß ein Unternehmen, dessen 
Gewinn zu gemeinnützigen Zwecken Verwendung 
finden soll, nicht auf der anderen Seite steuer
pflichtige Gewerbe durch starke Konkurrenz b e 
e i n t r ä c h t i g e n  dürfe. Daher könnten z. 
Konsumvereine, wenn sie auch sonst die 0jAus 
Setzungen des § 2 Gewerbesteuergesetzes erfüllten 
nicht freigestellt werden. Die Stellungnahme des 
bezeichneten Kommentars beruht auf der richtige 
Anschauung, daß die Frage, ob steuerbefreiende Lre- 
meinnützigkeit vorliegt, immer nur u n t e r  
B e r ü c k s i c h t i g u n g  s ä m t l i c h e r  w i r  
s c h a f t l i c h e r  U m s t ä n d e  entschieden werden 
kann. Jede formalistische Entscheidung gerade aut 
diesem Gebiete würde weit- und wirtschatts- 
fremd sein und daher den Anforderungen nicht ent
sprechen, die in unserer Zeit an die Rechtsfindung
gestellt werden müssen. — . , ,

Darüber hinaus aber ist gerade in Sachen der 
Gewerbesteuer zu beachten, daß es sehr darau 
kommt, w e l c h e r  A r t  die sogenannten 
nützigen Zwecke sind, zu deren Erfüllung sa zu 8 
gemäß die Gewinne des Steuerfreiheit beantragen 
Unternehmens Verwendung finden. Schon tur ie 
Körperschaftsteuer ist oben dargelegt worden, a 
die Frage der g e m e i n n ü t z i g e n V e r w e n 
d u n g  v o n  U e b e r s c h ü s s e n  o f t  a
o r  d e  n 11 i c  h p r  ob 1 e ma 11 sc h ist, daß sich die
gemeinnützige Verwendung häufig überhaupt nicht 
nachweisen, selten von der Finanzyerwaitung nach
prüfen läßt und daß zudem sehr häufig strittig sein 
kann, ob einem Verwendungszweck, den das Unter
nehmen als gemeinnützig bezeichnet, ein solcher 
Charakter wirklich zukommt. Diese Ausfuhrungen 
seien hier mit der Maßgabe in bezug genommen, daß 
jedenfalls auch vor etwaiger Befreiung von der Ge
werbesteuer die F i n a n z b e h ö r d e  e i n g e  end  
z u p r ü f e n h a b e n w i r d ,  ob tatsächlich ein ge
meinnütziger Zweck nach richtiger wirtschaftlicher 
Auffassung vorliegt. Diese Prüfung wird um so ge
nauer sein müssen, als nach dem Gewerbesteuer

gesetz nur ausschließliche Gemeinnützigkeit steuer
befreiend wirkt.

In § 4 Ziff. 6 des V e r m ö g e n s t e u e r 
g e s e t z e s  sind Personenvereinigungen usw. von 
der Vermögensteuer befreit, sofern sie gemein
nützigen Zwecken dienen. Hier wird die Prüfung 
nach denselben Gesichtspunkten zu erfolgen haben, 
die oben hinsichtlich der Körperschaftsteuer er
örtert worden sind. — Gleiches gilt im wesentlichen 
von dem Gesetz zur A u f b r i n g u n g  d e r  i n -  
d u s t r i e b e l a s t u n g ,  das in § 2 Abs. 4 Unter
nehmen „lediglich" gemeinnütziger A rt von der Auf
bringungslast befreit. —

Nach § 39 Ziff. 6 des R e i c h s b e w e r t u n g  s - 
g e s e t z e s  gehören zum steuerbaren und sonstigen 
Vermögen nicht solcheVermögensbeträge, die für aus
schließlich gemeinnützige Zwecke zurückgelegt sind 
und deren Verwendung nach Substanz und Ertrag 
zu solchen Zwecken gesichert ist. — § 4 Abs. lc; des
K a p i t a l v e r k e h r s t e u e r g e s e t z e s  in Ver-
bindung mit dem — neugefaßten § 14 der Aus-
führungs- und Durchführungsbestimmungen zum 
Kapitalverkehrsteuergesetz vom 22. ^27 befrei
Erwerbsgesellschaften von der Gesellschaftsteuer 
soweit deren verfassungsmäßiger und tatsächlicher 
Zweck ausschließlich gemeinnützig ist. Auch für ie 
letztgenannten Gesetze wird die Entscheidung dar
über, ob steuerbefreiende Gemeinnützigkeit vorlieg , 
grundsätzlich n a c h d e n f r ü h e r z u m K ö r p e i -  
s c h a f t s t e u e r g e s e t z  g e g e b e n e n  D a r 
l e g u n g e n  zu erfolgen haben. — Die Befreiung 
gemeinnütziger Umsätze von der U ms a t z s t e u e r 
findet sich im § 3 Ziff. 3 UStG Nach der letzt
genannten Vorschrift kommt es darauf an, daß die 
Leistungen vom Standpunkte des Empfängers aus als 
gemeinnützig gelten können. Wesentliches Kriterium 
für die Steuerbefreiung ist Ausschließlichkeit und 
Unmittelbarkeit der Gemeinnützigkeit.

Gesetzestechnisch erscheint es bemerkenswert, 
daß nahezu in sämtlichen der hier angeführten Ge
setze der B e g r i f f  d e s  G e m e i n n u t z . ^  n 
b e s o n d e r s  gefaßt ist. Wenn man schon über
haupt den Begriff der Gemeinnützigkeit — ins
besondere den der wirtschaftlichen Gemeinnützig
keit — beibehalten wollte, so wird es jedenfalls ge
boten sein, in den wichtigsten Steuergesetzen eine 
übereinstimmende Festlegung dessen, was als ge
meinnützig gelten soll, zu bewirken. Ein innerer 
Grund für die heute vorhandene V e r s c h i e d e n 
a r t i g k e i t  der Begriffsbestimmung ist nicht zu 
erkennen und wohl auch tatsächlich nicht vorhanden.

Müssen schwebende Börsen-Termingeschäfte 
in der Bilanz von Aktiengesellschaften und 
Kommanditgesellschaften auf Aktien berück

sichtigt werden?
Von Bankdirektor Philipp Aschenbrenner, Berlin.

In den Begleitworten zu seinem Buche „Die 
Bilanzen der Aktiengesellschaften und der Kom
manditgesellschaften auf Aktien weist Veit b i m o n 
auf die Schwierigkeiten hin, welche den für die 
obigen Gesellschaften verantwortlichen Stellen bei 
der Bilanz - Aufstellung bei Vorhandensein von 
sogenannten „schwebenden" Engagements, d. h. Ver-
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bindlichkeiten, deren Erfüllungstag hinter dem 
Bilanz-Stichtag liegt, bereitet werden

Soweit Bank-Bilanzen in Frage: kommen, denn 
nur für diese gelten meine nachfolgenden Aus
führungen, kann ich mich d^ ser A ¿ lcht «ichtanschließen; ich vermute und habe dies Vermutung
m meiner langjährigen Bank-Pra*.' durch an m.ch 

berichtete Anfragen und die sich an dieselben an
schließenden Aussprachen bestätigt ge unden, daß die 
von Veit S i m o n  erwähnten Schwierigkeiten haupt
sächlich in der Person des Bdanziers eg Es ist 
leider Tatsache, daß vielfach emerst^B uch h a lte r 
mit der Bilanz-Aufstellung betraut werden, die keine 
oder keine genügende theoretische und noch weniger
praktische Ausbildung m Bf rs^ ' f onn̂ ê .nhelten 
genossen haben und anderseits P^sonen dm zwar 
börsentechnisch, aber nicht buchhalte sch auf der

" 5hich"nöchte vorerst die Frage erledigen: Was ist 
unter der Bezeichnung „schwebende *-ngagemcnts
zu verstehen? . Sl1i?p1.+ . , ,

Dr iur. Wilhelm K o e p p e l  aulicit slch im
„Bank-Archiv“ , Jahrgang 26, S. 245 hier^ wie folgt:

„A ls .schwebende* Geschäfte b «  „„d  Lu taa dic'
jenigen gegenseitigen Vertrage (RaiJ n 'eTun|? '
Verträöel bei denen weder die bora noch die
Verbindlichkeit^ M  M W  « 4
keiner Seite eine Erfüllung cr 0

von

sagt:

Keiner oene cm« .... . - ^
Wenn er im Anschluß an diese Definition Leiter

„Derartige Verträge werden meistens vom j W m:mn
in der Bilanz nicht berücksich lg • • ¡ k nicht
deshalb, weil Verträge als solche “ ^ b r ä ß f t « ,  
jedenfalls nicht in die a & sondern weil Sip \en
Handelsbücher eingetragen werden, son v0n ! - !ür
die Buchführung ¿ Ä  V  * 1  g £

nicht folgen. Insbesondere
Seite erfüllt, wenn 
gezahlt wird",

so kann ich ihm darin
darin nicht, daß die ,

schwebenden Termingeschäfte erst dann 6 c?ner Sc|'-
dVer Preis

wird," _ Tj..
Ich möchte meinerseits die Frage, was am oilan*. 

Stichtag unter der Bezeichnung 
Engagements“ zu verstehen ist, wie folgt beam.

' ^Darunter versteht man solche Termin-KaUfe 
und -Verkäufe in Wertpapieren, die erst zu einen, 
Zeitpunkt fällig sind, der hinter dem als B rW . 
Stichtag angenommenen Termin liegt. öieSe 
Engagements können auf beiden Seiten -  also so.

v  r „io auch Verkauf — oder nur auf einer 
S i l  L u l  o d e r  Verkauf _  „in der Schwebe" 
ä f  T )ie  beschlossenen Geschäfte können ferne, 
S e r s S S  derselben A rt -  f e s t e n  .es ,
Vorprämie gegen Vorprämie usw. — sein, o
se idena rtig  -  fest gegen Vorprämie, t o t  m Ver. 
bindung mit Stellage gegen » Engagements

Die Frage, ob die „schwebenden ^
m die Bilanz-Aufstellung dcr Möglichkeit,
oder nicht, darf natürlich nicht abhängig gemacht 
sie buchhalterisch zu erfassetic buchhalterischen 
werden sondern umgekehrt d daß mit
Einrichtungen müssen so getronen w , 
ihrer Hilfe auch jene GeschlftsvorWle f ü r J *
Bilanzierung erfaßt werden können, uchlichen
Stichtag nicht in den allgemein gebräuchlichen
Handelsbüchern eingetragen stehen.

Es ist richtig, daß die Engagements auf spätere 
Termine vor ihrer Fälligkeit nicht in die die Grund
lage für die Bilanz bildenden Geschäftsbücher, son
dern vorerst notizweise in die als Hilfsbücher 
dienenden Engagementsbücher eingetragen werden. 
Hören wir nun, was Veit S i m o n  in bezug auf die 
Einstellung dieser Werte in die Bilanz sagt:

„Was die schwebenden Engagements und ins
besondere die bedingten Rechtsverhältnisse anbetrifft, 
so werden dieselben tatsächlich, soweit sie einigermaßen 
Geeignet sind, die Lage des Vermögens zu beeinflussen, 
in der Bilanz bewertet. Für Banken, sowie für einzelne 
andere Gesellschaften bilden die Zeitgeschäfte eine be
deutende Rolle, und die Gesellschaft wurde ein völlig 
falsches Bild ihrer Vermögenslage geben, wenn sic auf 
diese Zeitgeschäfte keine Rücksicht nähme.

Hierzu führt er das folgende Beispiel an:
„Eine Gesellschaft, welche Aktien als ihr Eigentum 

liegen hat, muß dieselben zu einem Werte in die Bilanz 
einstellcn, welcher den Tageskurs nicht ub^ 5leigcn dar! 
hat sie dieselben Wertpapiere, aber per ultimo Januar 
des nächsten Jahres, gekauft so sollte sie das Geschäft 
in der Bilanz uer 31. Dezember ubergehen durten, trotz
dem der Kurs vom Bilanztage vielleicht weit unter dem 
oem aer ivu würden ja alle jene Vor-
Einkaufspreis ■ .. ^ dcs \y ert_Ansatzes von

•«! die 1.M U ..U  W ,U . 
W ertpap ieren „  K Das kann die M einung des
umgangen werden könne vielmehr wird die
Gesetzgebers mcht gewes ^  d k  {ür cigene
Gesellschaft bei , wehcnden Zeitgeschäfte einer genauen 
Rechnung noch sch die per ultimo Januar ge-
Prufung unterziehen Ende Dezember (selbst-
kauften Aktien T jJ L  B il.n , lo  «in-

Januar bezahlt wurden.
An einer anderen Stelle sagt Veit S i m o n

WCitCn ..W ir müssen 4 . » Ä  
Forderungen und Schulden au , jn dieser
festgestellt und daß demfcmrf “ allen Um-
Weise ermittelten Verbindlich mfissen, Jede
ständen in die Bilanz einge _.j ihren natürlichen 
andere Auffassung wurde der ^  Einstcllung von
und festen Boden «ntzieh lechlhin von der subjek- 
Fordcrungen und .Sc^uldeabhänßifi machen, welcher die 
tiven Ansicht desjenigen abhängig m
Bilanz aufste llt. . v  •. c  : m  „

Nach dem Vorbergesagten^mmnH Januar_Kauft 
es als selbstverstan q j anuar zur Verrechnung
trotzdem dxesei ers 31 Dezember als Aktivum
gelangt, m die Bi ¿ie Form der zwischen-
el i S e n  nurför’ die Bilanz-Aufstellung bestimmten 
f f  ? des Engagements in die laufenden Ge-
Ufä eftsbüch!r äußert sich Veit S im  o n anscheinend 
schaUsbuc buchhalterische Angelegenheit ist,

niChIch möchte deshalb zu dieser Frage nachstehend

LStCl WiVbcrmTs' erwähnt, werden die auf spätere 
T J n c  gehandelten Wertpapiere zwischenzeitlich 
in S  Engagementsbücher eingetragen, aus denen 

einzelnen Geschäfte bei Fälligkeit abgerechnet 
hndTn die laufenden, d. h. jene Geschäftsbücher 
¿er ragen werden die die Grundlage für die 
Sk Iren das Hauptbuch und damit auch für die 
Eil0” ;  bilden. Diese Engagementsbücher enthalten 
dehmach sämtliche von der Bank eingegangenen 
Wadements, die noch nicht abgerechnet worden 

Die abgerechneten Geschäfte, Kassa- und 
geschäfte, dagegen werden durch Vermittlung 

Sir Effekten-Strazze (Memorial) in das Eüekten- 
iibertragen. dessen Salden, zusammen mit
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jenen der Engagementsbücher, den eigenen Effekten- 
Bestand der Bank bilden.

Um auf diesen Bestand zu kommen, ist es daher 
notwendig, daß die einzelnen über den ßüanz- 
Stichtag hinaus schwebenden Engagements mit den 
gehandelten Kursen, unter Berücksichtigung einer für 
die Zeit vom Bilanz-Stichtag bis zum Fälligkeitstag 
der Engagements gültigen Zinsvergütung (Report) 
und unter Zuhilfenahme eines Interims 
(Transitorisches-, Uebergangs-konto oder ähnlich) 
zu Lasten oder zu Gunsten des Effekten-Kontos ver
bucht werden. Dadurch gelangen allerdings nicht 
bloß die aus den später fälligen Kaufen und Verkaufen
resultierenden V e r l u s t e ,  sondern auch die aus
gleichem Anlaß entstehenden G e w i n  ne bereits in 
der Bilanz zum Ausdruck, also zu einer Zeit, wo die 
Engagements noch nicht abgewickelt sind.

Es mögen Zweifel darüber bestehen, ob es mit 
den Grundsätzen § 261 HGB. vereinbar ist, wenn 
Gewinn-Ausschüttungen auf Grund erst spater 
fälliger F o r d e r u n g e n  vorgenommen werden, 
denn das HG. verbietet, daß Gewinne die zur Zeit 
der Bilanz-Aufstellung nicht realisiert sind, in der 
Bilanz berücksichtigt werden.

Nach Ansicht von Veit S i m o n  gilt jedoch
ein Gewinn als realisiert, gleichgültig, ob er bereits 

in barem Gelde vorhanden oder ob durch den Verkauf 
einer Forderung entstanden ist; der Gew‘nn i^  du[ ch ^  
Rechtsgeschäft gesichert, und nur mso er"  j *1 ,55 
Zweifel möglich, als etwa der Gegen-Konlrahent n 
unbedingt zahlungsfähig ist, ein Zweifel der natur 
gemäß eventuell in der Bilanz ziffernmäßig zum Aus 
druck gebracht werden muß".

Und in der Tat, es wird wohl kaum ein Waren- 
Kaufmann oder Fabrikant Bedenken tragen einen 
beim Waren-Verkauf erzielten Gewinn deshalb ment 
in der Bilanz am 31. Dezember zu berücksichtigen, 
weil das Akzept, das er für seine Forderungen er
halten hat, erst am 31. 3. deS< nächsten Jahres, also 
nach dem Bilanz-Stichtag, fällig ist.

Und was hier Brauch und gestattet ist, warum 
sollte es bei den über den Bilanz-Stichtag hinaus 
schwebenden Bör sen-Termingeschaften nicht L 
stattet sein? i

Daß diese Auffassung auch im REStG. Ausdruc 
findet, sei hier der Vollständigkeit wegen e rw ähn  .

§ 12, 2 lautet: d
„Ist während des Steuerabschnittes ein <jes

veräußert worden, und das Entgelt bis zum _ ^
Steuerabschnittes noch nicht fällig geworc stelle

iÄ n A i r  « r t r s a » «  «ta-
zusetzen." , „

Nun könnte eingewendet werden, daß bei ü -  
urteilung der aus Börscn-Termingeschaften 
tierenden Forderungen ein anderer, strengerer 
stab angelegt werden müßte als bei jenen, 
Waren-Lieferungen entstanden sind.

Hierzu möchte ich bemerken:
Die außerordentlich einschneidenden,

Linie zum Schutze des großen Publikums 
Paragraphen des Börsengesetzes haben n , 
den Kommissionär und erst recht die 
Aktiengesellschaft gezwungen, m der zU
Spekulations-Kunden besonders vors . J ’ Auftra i
und z. B. bei nicht termingeschaftsfahigcn A  trag.
gebern (§ 52 BG.), selbst in Ausnahmefallen nicht,

von einer der in § 54 BG. vorgesehenen Sicherheiten- 
Bestellungen abzusehen. , ,

Dadurch sind die etwa früher vorhanden ge
wesenen Gefahrenmomente bedeutend geringer ge
worden, wenn nicht geschwunden, besonders seitdem 
die Wirkungen des sich aus §§ 762—764 BGB. er
gebenden Differenz-Einwands durch § 58 BG. auf
gehoben sind.

Wenn also der Kommissionär, in unseren 
Beispielen die Bank, vor Eingehen eines Börsen- 
Engagements für einen Kunden auf die Beibringung 
von Sicherheiten und der dazugehörigen Reverse 
(§ 54 BG.) seitens desselben stets achtet, dann kann 
ich nicht verstehen, weshalb die so gesicherten 
Engagements bzw. die aus diesen entstehenden 
späteren Forderungen gefährdeter sein sollen als 
z< B. Forderungen der Bank aus der Hergabe von 
Krediten an Angehörige einer bestimmten Branche 
gegen Hinterlegung von Warenlagern, die infolge 
plötzlich eintretenden Konjunktur - Rückgangs in 
diesem Artikel (z. B. Holz, Leder, Metall usw.) 
derart entwertet werden können, daß sie nur einen 
geringen Teil der Bankforderung decken, oft nur auf 
dem Papier, da sie in größeren Posten nicht verwert
bar sind. ,

An den folgenden Beispielen soll gezeigt werden, 
in welcher Weise verschiedene Arten von schwe
benden Engagements durch transitorische (Ueber- 
gangs-) Verbuchung in die Bilanz-Aufstellung ge
langen.

I- Beispiel:
Die Bank besitzt am 31. D e z e m b e r  effektiv 

RM 6000  A k t i e n ,
die sie seinerzeit ä 110 pCt. „per Kasse" gekauft und noch 
vor dem 31. Dezember ä 120 pCt. per u l t i m o  J a n u a r  
des nächsten Jahres verkauft hat. Sie * ^ A  demIVFh ra“  
Bilanz-Stichtag keinen eigenen Bestand, trotzdem die - 
schäftsbücher, also in diesem Falle an erster J?™ Aktien 
Effekten-Skontro, einen eigenen Bestand von 
Ausweisen. Es ist deshalb notwendig, daß der obige 1 ern in
verkauf durch eine transitorische Buchung, die am 2. Januar 
des neuen Jahres wieder zurückzubuchen ist, in die laufenden 
Geschäftsbücher gelangt. Diese Buchung wird lauten:

Per transitorisches Konto 
An Effekten-Konto

RM 6000 Aktien ä 120 pCt. =  RM 7200.
Das transitorische Konto bildet in der Bilanz-Aufstellung 

einen Teil des Kontokorrent-Kontos und durch vorstehende 
Buchung ist aus dem ursprünglichen W e r t p a p i e r -  
A k t i v u m  eine allerdings erst ultimo Januar nächsten Jahres 
fällige K o n t o k o r r e n t - F o r d e r u n g  entstanden.

2. Beispiel:
Die Bank kauft im D e z e m b e r
RM 6000 Aktien ä 120 pCt. per u l t i m o  J a n u *  , .

die zwar am 31. Dezember im Engagementsbuch vorgemerkt, 
aber im Effekten-Skontro, wohin sie erst ultimo Januar zur 
Verbuchung gelangen, noch nicht stehen.  ̂ Es ist deshalb 
gende transitorische Buchung zu machen:

Per Effekten-Konto 
An transitorisches Konto

RM 6000 Aktien ä 120 pCt. =  RM 7200.
Die Aufnahme dieses Postens in die Bilanz erfolgt genau so 

wie wenn er effektiv vorhanden wäre (§§ 40 bzw. 261 HGB.), 
d h von dem Kauf- bzw. dem Bilanzkurs ist stets der
niedrigere einzusetzen.

3* Beispiel: i n
Die Bank verkauft im D e z e m b e r  blanko (Leerverkauf) 

RM 6000 Aktien ä 120 pCt. per u l t i m o  J a n u a r ,  
Entsprechend dem vorigen Beispiel hat folgende Buchung 

stattzufinden: .¡».«Li A d t t t t
Per transitorisches Konto 
An Effekten-Konto

RM 6000 Aktien ä 120 pCt. =  RM 7200, 
wodurch der Blankoverkauf provisorisch buchmäßig festgelegt
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w ird  „nd  .1. P.,sivr  in

8§ Ä « ! ‘ h o b  V.» J«m Verkaufs- bzw. B ll.n .ku r. der 
höhere.

sammenhang damit, in entgegengesetzter Richtung 
eine Rückprämie handeln wird.ne rvucKprcuiut; uauu^^x ”

Hat die Bank im Dezember Auftrag, eine Vor
prämie per Januar zu kaufen und sie führt denselben 
in gleicher Weise aus, so bilden diese beiden 
Positionen keinen Gegenstand der Bilanz-Auf
stellung, und zwar selbst dann nicht, wenn die 
Termine, an denen die Prämien fällig sind, ver
schieden sind.

RiTöOO “ die”  durch eitie vorzunehmena. -  Anders verhält es sich jedoch, wenn die Bank
buchung (Rückbuchung am der obigen Auftrag auf Grund ihres eigenen festen Be-
schäiUbueher ^elangt^und voTstehender Hohe Und anderseits Randes ausführt. In diesem Palle entstehen die

Fragen:
Wie wird sich die Bank bei der Bilanz-Auf

stellung per 31. Dezember verhalten, wenn sie

4, Beispiel:
Die Bank hat im D e z e m b e r  J
EM 6000 Aktien ä HO pC ’ f i  „  J .  „  « .  ,  " k” »lt. Sie 

gekauft und ix 120 PC t Pg,r. bt g dem 31. Dezember, in den 
ist demnach am Bilanz-Sticht g. lOproz. Differenz von
Stücken glatt, und es .entsteht „Ahmende t r a n s i t o S  Ver-

Und anderseitSauf dem Effekten-Konto (Gewmn) ersc

Die vorstehenden 4 B e is p ie l« J o d e ln  aus-

l ? ' k ä n I l t e n  " a u * “  Geschäfte in 
1 Ä  Ä  Noch- und Bähe, wo
Sich die Bank die Freiheit der Eng gung Vor
behalten hat, sie also nicht „still halt^ auch
S. 298). Dort, wo das Gegengescha t
Weise wie das Ursprungsgeschaft ausge *  W e n  
ist, wobei die Termine verschieden ßud Tonnen,
kann von einer tran.sd<\nSvh ”  usg le icÖ  df  
Nominalbeträge, die sich doch J } j , e £ ’ ab
gesehen werden. Kommen f hcbliS f te b u dlffe' 
renzen nach der einen oder anderen Frage,
so ist ihre Einbeziehung in die Bilan Teilung 
transitorisch zu veranlassen. , .

Ist jedoch die Gegenoperation m ¿eren
Form erfolgt, so hängt die Einstellung Üanz
L S  Teil auch davon ab, ob und in w ie « ‘t en* Auf_ 
lösung der Position praktisch möglich i ' .

Zu letzterem Hinweis werde ich du eAuf
S 185 seines Buches stehende Bern - 6.Veit 
S i m o n s  veranlaßt, mit der er in §e
Frage der Einstellung von Prammngeschat n ^  
Bilanz streift. Er sajt darin, daO auch t e  tä te  
Stellage in die Bilanz einbezogen werd ^  ia

L i m ^ ^ d Ä r V e r i a u f  einer Rückprämie ^

' " L i e h t  wohl kein Zweifel, daß «  hierbei

° der ^
einem' späteren Termin entgegengeua«—•• 
kann alsPso selbstverständlich angenommen ha , d^ 
kanJn,_7:u„: binweööeht. Aber der Hinweis

Es besteht wohl kein z-weuei, ua« -  
Fall daß eine im Dezember per Januar gehandelt,
St läge gleTchfalls als Stellage per Januar °der ,
einem  späte ren  T e rm in  entgegengehande lt
kann  als so se lb s tve rs tä n d lich  angenom m en -  .
e r d a rü b e r ganz liin w eg ge h t. Aber d e r H in w e is  , u{ 
i . 7 e r le g b a rk e it d e r S te llage  in  K a u f e ine r V 0k  

■■ ■ ,nfl V e rk a u f e in e r R ü ckp rä m ie , ode r ui^,
f l X ,“ se tz t doch vo raus, daß" diese Zer 

g eke h rt, -  pmatisch , sondern  auch p r a k t i s c h
nicht nur mafh ^sch ist dies kaum durchführbar 
möglich ist. r i  - d dj e Bank, sofern es ihr
denn als ^ 0.ml™ G runde nicht paßt, oder sofernl ihr 
aus irgendeinem Gegengeschäft in derselbendie Möglichkeit fehlt, das G e g e ^ g ^ ^ ^  ^

Weise auszufuhren, Verkauf einer Rück.
Kauf einer Vorprämie ^  Weise1) ausführen,
Prämie (oder umgeken ) Verbindung mit festen 
daß sie eine Stellage ^en Nennbetrages der 
Stücken je in Hohe des 5 ird wohl aber kaum
Prämie entgegenhandelt. R • um zU einer
einmal der Fall eintreten, ömi'e und, im Zu-
Stellage zu gelangen, eine Vorprämie u ,

~ T ~ 7 ~ , r Der Börsen-Terminhandel in
J) A  s c h e n b r e nn  e r , .iu  R rlin

Wertpapieren“ , Verlag: Gebr, Mann, B

I. auf Grund ihres eigenen festen D e z e m b e r -  
Bestandes eine Vorprämie per ultimo 
J a n u a r  verkauft1), und zwar wenn der 
Kurs am 31. Dezember 

a) niedriger,

als der Kurs ist, zu dem die festen Stücke 
zu Buche stehen;

II zu dem eigenen festen D e z e m b e r -  
’ Bestand eine Stellage in gleicher Höhe per 

ultimo J a n u a r  zukauft und auf Grund 
dieser beiden Positionen den doppelten Be
trag auf Vorprämie per ultimo J a n u a r  
verkauft1).

Die Antwort muß lauten: <
Die Einstellung der festen Stücke in die Bilanz 

bat ohne Rücksicht darauf, daß der Bank, falls der 
f,at' w  die Vorprämie abandonmeren sollte, ein Ge- 

aus dem ?ihr zukommenden Reugeld entsteht,
im Falle

ja) zum Kurs vom 31. Dezember,
Jb) zum Buch-Kurs

zu erfolgen. .x . „  ,
rr DIp Bank hat zu ihrem bereits im Dezember , 

i 11 R Z n  festen Bestand von RM 6000 Aktien,
vorhanden * g() gekostet haben, den gleichen
die sie seiner t /P) Stenage per ultimo Ja-
BCtra|ugekauftP und auf Grund der festen Stücke

, c, Wie wird sie die festen Stucke in der 
verkauft. W bcr aufnehmen?
Bilanz am ”  § 261 HGß. müßte sie zweifellos

Entsprechen SD ezember nehmen) wenn dieser
den Kurs vom und ^  Kauikurs von 80 pCt.
niedriger al® nnPder'Kurs vom 31. Dezember hoher 
einstellen, n Anderseits aber hat sie die Stellage 
notieren wur ■ ^  m  pCt und 20 pCt. Spannung 
* it  6T r ,nd eine Vorprämie im doppelten Betrage 
|^05 pCt. verkauft.

ihre Entscheidung, Ende Januar, ob sie aus der 
S. Ä f  RM 6000 Aktien ä 110 pCt. beziehen, oder 
C a£ichen Betrag ä 90 pCt. liefern wird, hangt 
C  gl®b wozu sich der Käufer der Vorprämie ent- 
Ä i t  ' F°rdert er in Ausübung seines Rechtes
V eC Januar

A s c h e n b r e n n e r ,  a. a. O.
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RM 12 000 Aktien ä 105 pCt., 
so wird die Bank zu dem bereits vorhandenen 
Bestand von

RM 6 000 Aktien ä 80 pCt. 
aus der Stellage

RM 6 000 Aktien ä 110 pCt. 
beziehen und die gesamten RM 12 000 Aktien, die sie 
im Durchschnitt 95 pCt. kosten werden, an den 
Käufer der Vorprämie ä 105 pCt. mit einem Gewinn 
von 10 pCt. =  RM 1200 liefern.

Abandonniert dagegen der Käufer die Vor
prämie, so wird er 5 pCt. Vorprämie auf RM 12 000 
zahlen; dies entspricht 10 pCt. von RM 6000. Die 
Bank wird in diesem Falle auf Grund der Stellage an 
den Verkäufer derselben RM 6000 Aktien ä 90 pCt. 
liefern und, unter Berücksichtigung der obigen 
10 pCt. Reugeld, im ganzen 100 pCt. vereinnahmen.

Im ersten Fall wird sie demnach ihren Bestand 
von RM 6000 mit 105 pCt., im zweiten Fall mit 
100 pCt. verwerten können, und aus diesem Grunde 
bin ich der Ansicht, daß der feste Bestand von 
RM 6000 Aktien weder zum Kaufkurs noch zum 
Kurs vom 31. Dezember, sondern ä 100 p C t. in 
die Bilanz einzustellen ist.

Die Richtigkeit des hier Gesagten wird durch 
das nachstehende Exempel bestätigt.

Angenommen, die Bank nimmt, wie von mir an
gegeben, für die vorerwähnten RM 6000 feste Aktien 
100 pCt. als Bilanz-Kurs an, so wird sie den Bestand 
in das neue Jahr ebenso ä 100 pCt, vortragen.

Verlangt der Käufer der Vorprämie Ende Januar 
die Lieferung von

RM 12 000 Aktien ä 105 pCt., 
so bezieht die Bank aus der Stellage RM 6000 
ä 110 pCt. und gelangt auf diese Weise, zusammen 
mit dem festen Bestand (RM 6000 ä 100 pCt.), zu 

RM 12 000 Aktien ä 105 pCt., 
also zu genau demselben Kurse, wie die Vorprämie 
ausläuft.

Abandonniert der Käufer die Vorprämie und 
zahlt 5 pCt. Reugeld von RM 12 000 = RM 600, so 
verwendet die Bank die aus dem alten Jahr über
nommenen RM 6000 Aktien (ä 100 pCt.), deren Kurs 
sich, unter Berücksichtigung der Reugeld-Einnahme
von RM 600 (=  10 pCt. von RM 6000) auf 90 pGü 
stellt, zur Ablieferung auf Grund der Stellage gleich
falls ä 90 pCt.

In beiden Fällen gleichen sich Bezugspreis und 
Lieferungskurs im neuen Jahr aus.

Wesentlich einfacher gestaltet sich die Bilan
zierung von Noch-Geschäften--'). Hat die Bank z. B- 
im Dezember RM 12 000 Aktien ä 183 pCt. mit lmal 
Noch per ultimo Januar in ihrer Wahl gekauft, so 
bedeutet dies, daß sie Ende Januar unter allen Um
ständen RM 12 000 Aktien ä 183 pCt. beziehen muß, 
während sie sich für den Bezug der zweiten 
RM 12 000 ä 183 pCt. Ende Januar entschließen 
kann. Sie besitzt demnach Ende Dezember 

RM 12 000 Aktien ä 183 pCt. per ultimo Januar, 
die sie durch eine transitorische Buchung 

Per Effekten-Konto 
An Transitorisches Konto

in das Effekten-Skontro übertragen muß. Der Bilanz_

s) A  s c h e n b r e n n e r , a a. O.

Kurs richtet sich nach dem Januar-Kurs vom 31. De
zember. Ist dieser höher als 183 pCt., so erfolgt die 
Bilanzierung ä 183 pCt., ist er niedriger, so erfolgt 
die Einstellung zu dem niedrigeren Kurse.

In gleicher Weise wird die Bank bilanzieren, 
wenn sie am 31. Dezember Engagements mit 2, 
3 usw. mal Noch per ultimo Januar in ihrer Wahl 
schweben hat. In allen Fällen hat sie ultimo Januar 
den Grundbetrag bestimmt zu beziehen, während ihr 
die Wahl auf den Bezug des weiteren 2, 3 usw. 
fachen Betrages freisteht. Irgendwelche Reserve
stellung ist nicht nötig, da die Bank die aus dem Noch 
resultierenden weiteren Stücke nur bei ihr günstigem 
Kurse beziehen wird.

Meine vorstehenden Darlegungen dürften die 
Richtigkeit des im Eingang meiner Besprechung ent
haltenen Hinweises hinreichend bewiesen haben, 
nämlich, daß die Schwierigkeiten, welche die schwe
benden Geschäfte bei Aufstellung der Bilanz be
reiten, auf einem ganz anderen, und zwar dem von 
mir näher beleuchteten Gebiete liegen. Eine 
Schwierigkeit oder, besser gesagt, eine Unsicherheit 
ergibt sich nur in jenen Fällen, wo die Bank beim 
Handel von Prämien, Stellagen und Noch-Geschäften 
ihren Gegen-Kontrahenten still hält, d. h. wo sie ihm 
gegen Zahlung eines Reugeldes die Wahl des Ent
schlusses überläßt, ohne sich in jedem einzelnen Falle 
entsprechend glatt zu stellen, In diesen Fällen ist 
ihr Risiko unbegrenzt, und derartige Engagements 
bedeuten für die Bank eine deshalb besonders große 
Gefahr, weil die Höhe eines möglichen Verlustes 
me im voraus, auch nicht annähernd, geschätzt 
werden kann. Es können daher für diese A rt Ge
schäfte nur Reserven gestellt werden, deren Höhe 
demErmessen derGeschäftsleitung anheimgegeben ist.

Daß übrigens eine Bank als Aktiengesellschaft
den bereits angeführten Gründen ihre nach dem 

Bilanz-Stichtag fälligen Börsen-Engagements in der 
Bilanz berücksichtigen muß, ergibt sich auch daraus, 
daß bei prinzipieller Weglassung dieser Positionen 
die Leitung einer Bank in der Lage wäre, schwer
wiegende, ihr zur Einstellung in die Bilanz unbequeme 
Engagements und die aus ihnen bereits entstandenen 
oder voraussichtlich entstehenden Verluste aus der 
derzeitigen Bilanz dadurch auszuschalten, daß sie 
deren Fälligkeit von Anbeginn auf einen Zeitpunkt 
verlegt, der hinter dem derzeitigen Bilanz-Stichtag 
Hegt, Dadurch wäre ihr bis zur zweitnächsten 
Bilanz-Aufstellung Zeit gegeben, das Engagement 
eventuell ein Jahr lang stillschweigend durch
zuhalten, es während dieser Zeit abzustoßen, oder 
es, möglicherweise, unter ungünstigeren Verhält
nissen erst gelegentlich der nächsten Bilanz bekannt
zugeben.

Nachdem ich den vorstehenden Aufsatz nieder
geschrieben hatte, erhielt ich Kenntnis von den unter 
dem Titel

„Die Bilanzierung von Börsen-Termingeschäften" 
in den Nrn. 49 vom 2. 12. 1927, Nr. 2 vom 13. 1. 1928 
und Nr. 8 vom 24. 2. 1928 der

„Blätter für Genossenschaftswesen", Organ des
Deutschen Genossenschafts-Verbandes e. V. 

enthaltenen Artikeln der Herren Verbandsdirektor 
L c t s c h e r t  - Kassel und Direktor D r a g u h n -  
Berlin, die das gleiche Thema, jedoch von anderen 
Gesichtspunkten aus als ich, behandeln.
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Da die seitens der beiden Herren zum Ausdruck 
gebrachten Ansichten in mancher Beziehung den 
meinigen entgegengesetzt sind, seien mir, im An
schluß an das von mir bereits Gesagte, noch einige 
Worte in der Angelegenheit gestatte .

Darin sind wir alle drei einig, die Effekten- 
Termingeschäfte in die Bilanz-Aufs e ung gehören; 
nur hinsichtlich der Beurteilung des ¿Weckes und 
der Form der Einbeziehung geht jeder von uns drei 
einen anderen Weg, Während ich, wie aus meinem 
heute veröffentlichten Aufsatz hervorgeht, die Ein
beziehung der Gegenwerte s ä m t l i c h e r  schwe
bender Effekten-Termin-Engagements, also nicht nur
der festen, sondern, natürlich nur soweit sich dies 
technisch ermöglichen läßt, auch er Prämien, 
Stellagen und Noch-Geschäfte, zum ¿weck der mög
lichst vollständigen Erfassung der ^Winne und 
Verluste für notwendig erachte, legea dje Herren 
D r a g u h n und L e t s c h e r t aussch ießl^^ Qg_ 
wicht auf den Zwang zur VeröffentnchUrig der 
schwebenden Börsen - Termingeschäfte zu dem
Zwecke:

„Beschränkung, zumindest eine ^ rschwerung 
unerlaubter Eigen-Spekulationen zu erreicjlen"
(D r a g u h n),
„um die gesamte Höhe der Termingeschäft 
bücherlich festzuhalten und vor -̂ ugeu 2U 
haben" (L e t s c h e r t),

Herr D r a g u h n argumentiert weiter, daß̂  ^  
bald der Aufsichtsrat die Höhe der a,u*en<ien 
Termin-Engagements in der monatlichen R oh-By^ 
verzeichnet findet, er sich danach informieren wer(je 
wie sich das Engagement im einzelnen zusam^^ 
setzt, und dem Verbands-Revisor sei auf Grund ^  
monatlichen Engagementszahlen die Möglichkeit ^  
Nachprüfung gegeben usw.

Beide verfolgen demnach denselben Zweck 
gehen nur hinsichtlich der Form, in welcher die Ver 
öffentlichung in der Bilanz stattfinden sol , 
einander. Herr L e t s c h e r t wünscht, daß die ge_ 
samte Höhe der Termingeschäfte in die Aktiva ün(J 
Passiva einbezogen werde, wogegen Herr D r a g u h  ̂
den Standpunkt vertritt, daß d i e s e  A rt der Ver> 
öffentlichung bilanztechnisch nicht zu begründen sej 
da nach seiner (und auch des Herrn Le  t s c h e r  tj 
Auffassung die entsprechenden Konten bei Ordnung^ 
mäßiger technischer Verbuchung am Bilanz-Stichtag 
nur die aus den Engagements resultierenden Diffe
renzen und nicht die Engagements selbst ausweisen 
Aus diesem Grunde und weil nach seiner Ansicht ein 
Termin-Engagement sich nicht monatsbilanzmäßig 
erfassen lasse, und weil ferner das Termin- 
Engagement keine valutamäßige Verpflichtung sei, 
könne es keine Monats-Bilanz-Position werden und 
es dürfe daher die Summe der schwebenden bzw. 
Prolongierten Engagements lediglich als Zusatz 
unter die Bilanz gesetzt werden.
Behauung begründet er weiter damit, daß die Termin- 
Engagements genau wie die Avale und die Giro- 
Verbindlichkeiten, nur eine E v e n t u a 1 - In
anspruchnahme darstellen, und zwar komme seines 
Ermessens das Moment der Eventual-Verpfhchtung
des E ffek ten -T e rm in -E n ga ge m en ts  noch h in te r  dem 
d e r Avale und G iro -V e rb in d lic h k e ite n  zu stehen.
Schließlich lehnt er es ab, daß eine Interims- 
Buchung Zahlen für eine Bilanz ergeben sollte.

Inwieweit ich mit einem der beiden Herren oder 
mit beiden übereinstimme, sollen die nachstehenden 
Zeilen dartun. Vorher möchte ich jedoch betonen, 
daß es mir nicht entgangen ist, daß Herr D r a g u h n 
verschiedentlich ausdrücklich auf die Bilanzierung 
bei den G e n o s s e n s c h a f t s  - Banken hinweist. 
Da aber sowohl er als auch Herr L e t s c h e r t  in 
ihren Aufsätzen wiederholt auf die Verwendbarkeit 
ihrer Vorschläge auch bei Bankbetrieben hinweisen, 
so nehme ich an, daß sie dort, wo sie die Bezeichnung 
„Genossenschaftsbank" anwenden, damit nicht aus
schließlich diese Betriebe meinen.

Ferner möchte ich auf einen Umstand hin- 
weisen, der mir auffällt. Beide Herren sprechen bei 
Erwähnung der schwebenden Börsen - Termin
geschäfte fast immer nur von P r o l o n g a t i o n e n  
und R e p o r t s ,  dagegen niemals von auf spätere 
Termine d i r e k t  g e h a n d e l t e n  Werten. Be
sonders auffallend ist diese Tatsache in Nr. 8 S. 140, 
wo Herr L e t s c h e r t  sich dahin äußert, daß be
dingte Termingeschäfte, wie Prämien, Stellagen und 
Noch-Geschäfte, nicht in die Bilanz aufzunehmen 
sind, da sie eben nur b e d i n g t e  Geschäfte seien, 
deren Ausführung nicht bestimmt feststehe und die 
sich aus diesem Grunde gar nicht vor der Ausführung 
buchen lassen. Abgesehen davon, könnten diese 
b e d i n g t e n  T e r m i n g e s c h ä f t e  n i c h t  
p r o l o n g i e r t  w e r d e n .  Danach macht es den 
Eindruck, als ob nach Ansicht des Herrn L e t 
s c h e r t  nur Engagements, die prolongiert werden 
können, bilanzfähig werden könnten.

In Uebereinstimmung mit Herrn L e t s c h e r t  
vertrete ich die Ansicht, daß der G e s a m t -  
Q e g e n w e r t  der Börsen-Termin-Engagements, 
Käufe und Verkäufe getrennt, schon aus dem Grunde 
in die Hauptrubrik der Bilanz gehört, weil ich, wie 
aus meinem Aufsatz hervorgeht, mit Veit S i m o n  
fier Ansicht bin, daß die aus den schwebenden 
Engagements wenn auch später fälligen Gewinne 

d Verluste in die Bilanz bzw. in das Gewinn- und 
Verlust-Konto gehören. Die Begründung, die Herr 
D r a g u h n  ins Feld führt, daß ein Termin- 
ir-aa dement keine valutamäßige Verpflichtung sei, 
ködern wie die Avale und Giro-Verbindlichkeiten, 
S°nÜ eine Eventual - Inanspruchnahme darstellen 
|iar ist worauf Herr L e t s c h e r t  bereits hin- 
konne, . und ich kann mich, mit Rücksicht

L e tz te re n  A usführungen , m it  d iesem  Hinweis

begnügen- ich die Ansicht des Herrn Direktor
E d ^ h n daß eine Interims-Buchung keine 
> r, f  Ur •• d’ie Bilanz ergeben sollte, nicht unwider- 
¿ahlen lu Bekanntlich hängt die Vollständig-
proche r gijanz ^  davon ab> daß Beträge, die 

weil noch nicht bezahlt bzw. verbucht, 
Ä e Bilanz bzw. das Gewinn- und Verlust-Konto 
C , is t is c h  (transitorisch) einbezogen und ander- 

Beträge, die bereits auf irgendeine Weise ver
ein . 0der verausgabt sind, von denen jedoch 
nUj.na ¡0 Teil das abgelaufene Geschäftsjahr betrifft, 
\  T r Bilanz bzw. dem Gewinn- und Verlust-Konto 
^geschieden werden. Hierzu gehören z. B. un- 
^ 4 }  lte fällige Rechnungen, Rückzinsen vom Bilanz- 
vHtag bis zum Fälligkeitstag auf den vorhandenen 
h Achsel-Bestand, über den Bilanz-Stichtag hinaus 
a rte te  oder {¡^geschriebene Zinsen und Provi-

und ähnliches. Alle diese Beträge werden am
\-Stichtag zu Lasten oder zu Gunsten eines
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transitorischen Kontos und zu Gunsten bzw, 
Lasten des Handlungsunkosten-, des Wechsel- 
Zinsen-, des Provisions- usw. Kontos interimistisch 
verbucht, um im neuen Jahr wieder zurückgebucht zu 
werden. Sollten alle diese Beträge nach Ansicht 
des Herrn D r a g u h n nicht für die Bilanz-Auf
stellung geeignet sein?

Was bedeutet ferner der Hinweis des Herrn 
D r a g u h n ,  daß ein Termin-Engagement sich nicht 
monatsbilanzmäßig erfassen läßt, und daß es keine 
Monats-Bilanz-Position werden kann?

Ich komme nun dazu, eine Auffassung des Herrn 
D r a g u h n  zu widerlegen, die in seinem Artikel 
vom 13. 1. zum Ausdruck kommt. Er folgert:

„Sobald der Aufsichtsrat die Höhe der laufenden 
Termin-Engagements auf der monatlichen Roh-Bilanz 
verzeichnet findet, wird er sich auch danach informieren 
wie sich das Engagement im einzelnen zusammensetzt.’'

Ich nehme den Standpunkt ein, daß ein jedes ge
wissenhafte Aufsichtsrat-Mitglied und ein jeder Re
visor, der diesen Namen verdient, auch ohne daß in 
der Bilanz von Engagements überhaupt etwas an
gegeben ist, die Engagementsbücher verlangen und 
prüfen muß. Die in der Bilanz enthaltene Angabe in 
einer Summe hat m. E. für die Beurteilung der 
Engagements gar keinen Wert, und zwar auch dann 
nicht, wenn Hausse- und Baisse-Engagements, wie 
Herr Direktor L e t s c h e r t  vorschlägt, gesondert, 
also nicht kompensiert, aufgeführt werden. Die 
nachfolgenden Beispiele sollen diesen meinen Stand
punkt erläutern.

Angenommen, in der Bilanz wären., unter den 
P a s s i v e n  Effekten-Termin-Engagements in Höhe 
von RM 24 000 enthalten. Daraus könnte geschlossen 
werden, daß das betreffende Institut B a i s s e -  
E n g a g e m e n t s  in vorstehend angegebenem aus
machenden Betrage hat. Beim Nachschlagen der 
Engagementsbücher wird festgestellt, daß tatsächlich 
RM 12 000 Aktien ä 200 pCt. im Dezember pcr 
ultimo Januar v e r k a u f t  worden sind. Ein 
weiteres Nachforschen ergibt jedoch, daß dieser 
Januar-Verkauf auf Grund eines eigenen Effekten- 
Bestandes von RM 12 000 der in Betracht kommenden 
Aktien, der in der Dezember-Bilanz unter den A k 
tiven als „Eigener Effekten-Bestand" steht, getätigt 
worden ist, und daß somit ein Nostro-Engagemcnt 
überhaupt nicht besteht.

Ein anderes Beispiel: In der Bilanz-Auf Stellung 
sind unter den Aktiven „Schwebende Effekten- 
Termin-Engagements“ in Höhe von RM 120 000 und 
unter den Passiven von RM 360 000 enthalten. Dar
aus könnte gefolgert werden, daß die Baisse- 
Engagements die Hausse-Engagements überwiegen. 
Eine Nachprüfung zeigt jedoch folgendes Bild: Das 
Effekten-Skontro enthält im Soll Effekten-Bestande 
im ausmachenden Betrage von RM 360 000, die das 
Institut per Dezember hereingenommen und per Ja
nuar den Kunden prolongiert bzw. an sie verkauft 
hat, so daß tasächlich nur Hausse-Engagements vor
handen sind. _ .

Zu diesen beiden Beispielen w ill ich noch ein 
drittes hinzufügen, um zu beweisen, welchen geringen 
Wert die Veröffentlichungen von Termin-Enga
gements in Wertpapieren zum Zwecke der Orien
tierung über deren Höhe haben würden,^ wenn sich 
diese Veröffentlichungen nicht gleichzeitig auf A rt 
und Menge der in Betracht kommenden Wertpapiere 
erstrecken.

Angenommen, unter den Aktiven, Position: 
„Schwebende Effekten-Termin-Engagements“ be
fände sich ein Betrag von RM 36 000. Dieser Betrag 
kann sowohl den Gegenwert von nom. RM 12 000 
Aktien ä 300 pCt,, als auch von nom. RM 24 000 
Aktien ä 150 pCt. darstellen. Ein Kursrückgang bei 
beiden bedeutet jedoch im ersten Falle RM 12 000 
Verlust, im anderen Falle RM 24 000, also doppelt 
so viel.

Dadurch wird die Richtigkeit meiner Stellung
nahme, hinsichtlich des Zweckes der Einbeziehung 
der Effekten-Termin-Engagements in die Bilanz, be
stätigt, und die Unzulänglichkeit der in ein starres 
Bilanz-Schema eingezwängten Angaben über die 
Höhe der Effekten-Termin-Engagements dürfte auch 
der Grund sein, weshalb die unter Vorsitz des Herrn 
Reichsbank-Präsidenten tagende Kommission beim 
Neu-Entwurf des Bilanz-Schemas zwar die Giro-Ver
bindlichkeiten in den Text neu aufgenommen hat, 
aber von der Einbeziehung der Börsen-Termin- 
Geschäfte in je einem Gesamtbetrag in die Bilanz 
Abstand nahm. Keineswegs aber trifft d i e Er
klärung des Herrn L e t s c h e r t  zu, daß die 
Groß-Banken m a n g e l s  e i g e n e r  P r o l o n 
g a t i o n e n  kein praktisches Interesse an der 
Frage haben.

Gerichtliche Entscheidungen.

I. Bürgerliches Recht
1. Zu § 157 BGB.
D ie  K l a u s e l  d e r  G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n ,  

daß a l l e  K o n t e n  a l s  T e i l e  e i n e s  e i n h e i t 
l i c h e n  K o n t o s  a n z u s e h e n  s i n d ,  b e d e u t e t  
n i c h t  n o t w e n d i g ,  d aß  a l l e  K o n t e n  z u s a m m e n 
g e r e c h n e t  w e r d e n  mü s s e n .

Urteil des RG. vom 29. Nov. 1927 — II  523/26 —. T.
Die Klägerin ist eine Kommanditgesellschaft, deren per

sönlich haftende Gesellschafter bis zum Jahre 1921 vier in 
Berlin wohnende Personen und deren Kommanditistin die 
Allgemeine Tr.-Aktiengesellschaft in D. war. Durch Vertrag 
vom 17. August 1921 trat der Beklagte als persönlich haftender 
Gesellschafter mit einer Einlage von 100 000 M und gegen Zu
sicherung eines Gewinnanteils von 25 pCt. in die Firma ein. 
Die übrigen Teilhaber waren zugleich an der Firma gleichen 
Namens in Berlin beteiligt, die aber nicht die Hauptnieder
lassung der Klägerin, sondern eine vollständig selbständige 
pirma ist, aber mit der Klägerin in naher Geschäftsverbindung 
stand. Am 15. Februar 1924 schied der Beklagte aus der 
klagenden Gesellschaft aus; nach § 5 des Vertrages sollte in 
einem solchen Falle die Gesellschaft unter den übrigen M it
gliedern fortgesetzt werden und der Beklagte außer seiner 
Einlage und dem ihm zukommenden Gewinnanteil 10 pCt. 
von den während seiner Teilhaberschaft gestellten offenen und 
stillen Reserven haben. Für Streitigkeiten über die Aus
einandersetzung war in § 6 die Zuständigkeit eines Schieds
gerichts vereinbart. Eine Auseinandersetzung des Beklagten 
mit den übrigen Gesellschaftern hat bisher noch nicht statt
gefunden. 1 , ,

Während seiner Teilhaberschaft hatte dem Beklagten im 
wesentlichen die geschäftliche Leitung des von der Klägerin 
betriebenen Bankgeschäfts in K. (besetztes Gebiet) obgelegen, 
da die übrigen Gesellschafter immer nur vorübergehend in K. 
waren. Er hat in dieser Zeit selbst die Dienste der Firma in 
erheblichem Maße in Anspruch genommen und Bankgeschäfte, 
namentlich An- und Verkäufe von Devisen mit ihr ab
geschlossen. Ueber diese Geschäfte wurden bei der Klägerin 
verschiedene gesonderte Konten geführt, und zwar das 
sogenannte Konto Ordinario in Papiermark und eine Anzahl 
Konten in ausländischen Devisen, weiter ein Rentenmarkkonto, 
das mit 9888 RM zu Lasten des Beklagten abschließt, und ein 
Separatkonto für die Gewinnanteile, das zu Gunsten des 
Beklagten ein Guthaben von 1352 GM aufweist. Aus diesen 
letzten beiden Konten und dem Konto Ordinario, das für 
15. März 1924 mit einem Saldo von 334 854,40 GM zu Lasten
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des Beklagten abschließt, errechnet sich die Klägerin eine 
Gesamtforderung von 343 390,45 GM, von er sie jm gegen
wärtigen Rechtsstreite zunächst nur einen Teilbetrag von 
100 000 GM nebst Zinsen eingeklagt hat; sPa ter nach Erlassung 
des Teilurteils hat sie den Klageantrag au en vollen Betrag 
der Gesamtforderung erhöht. Außerdem t sie noch die
Guthaben auf v ie r Devisen-Sonderkonten 8e«®nd.

Der Beklagte bestreitet die erhobenen Ansprüche und 
wendet insbesondere ein, daß die ganze s erechnung der 
Klägerin, auf welche im wesentlichen die g e k la g te n  Forde
rungen beruhten, zu beanstanden sei. verschiedenen
Konten hätten zusammengerechnet werden nm en dann würden 
sich erheblich geringere Beträge g e“ ' Die , *n
Ansatz gebrachten Zinssätze und die A rt ihr _ «chnung seien 
wucherisch und verstießen gegen § 4 der «treibereiVO., 
sie seien aber insbesondere auch deshalb ch, weil der
Beklagte als Geschäftsteilhaber, und weil er « Jägerin durch 
seine Devisenkonten erhebliche M ittel , 11 xr ?. Geschäfts
betrieb zur Verfügung gestellt habe, bei seinen editentnahmen 
erheblich geringer zu belasten gewesen £ “ Berdem ge
hörten die den Gegenstand der Klage bil n Ansprüche 
in das Auseinandersetzungsverfahren und *  n nicht ge
sondert geltend gemacht werden, , t

Die Kammer für Handelssachen hat dur V te il vom
11. November 1924 den Beklagten zur ZahlUp fk,a“  80(*>0 GM 
verurteilt, das OLG. hat die Berufung des Beklagt^ ück_ 
gewiesen. Die Revision des Beklagten fuhr Aufhebung
und Zurückverweisung. , j e- Kls

Das Berufungsgericht hat den Anspruch ^  aus
dem Konto Ordinario, mit dem das landg e Urteil
sich allein befaßt hat, in der urteilsmäßigen, Hohe v n SOjXjo RM 
ebenfalls als berechtigt anerkannt. Die Klag , %  aue
von ihr über Kundengeschäfte des Beklagten ge h Konten
die Zinsen und den Saldo besonders berechne > reii(J (jer
Beklagte geltend macht, daß für die Zinsbere Ung 
Zusammenziehung der Konten hätte stattfinden ^nd
außerdem die Höhe der Zinsen beanstandet. Das erufatlgs.
gerich t hat auf G rund des Sachverständigengutacn ens
der Berechnung der Klägerin an sich gebilligt u"  Hy, ^  
Rücksicht auf die besonderen Umstände hinsichtnc er R-, 
eine erhebliche Ermäßigung zu Gunsten des t>e i ° ejn_ 
treten lassen. So gelangt es dazu, die Saldoforderui o a^s , 
Konto Ordinario nur auf 129678,74 RM festzustelle > â reod 
die Klägerin sie auf 334 854,40 GM berechnet - ^
bringt davon noch einen Schadensersatzanspruch J . e v0n 
10 000 RM in Abzug; im übrigen aber lehnt es ein
nung und das Bestehen von Zurückbehaltungsrechten ao.

Der Beklagte w ill die verschiedenen, auf seine weis 
bei der Klägerin geführten Sonderkonten als emne tü^S  
Kontokorrent aufgefaßt wissen und zieht daraus die_ ro  gerw 
daß eine Belastung mit Debetzinsen nur dann “ «fft^
wenn sich bei Zusammenrechnung säm tlicher fönten ^  
Schuld zu seinen Lasten ergebe. Demgegenüber nat■ <Rs 
Berufungsgericht angenommen, daß eine derartige lo ru a u ie ^  
Zusammenrechnung der gesondert geführten Konten ment 
technisch unmöglich, sondern auch mit dem Sinn 
der getrennten Kontenführung unvereinbar sei; duren 
Maßnahme hätte gerade herbeigeführt werden sollen, da« <jR 
auf den einzelnen Sonderkonten verbuchten Gescnatte 
Rahmen dieses Kontos hinsichtlich der Zins- und lrovisiops_ 
bcrechnung einer besonderen kontokorrentmäßigen Behandlung
unterworfen wurden. Eine Aufrechnung der auf verschiede^
Konten gebuchten beiderseitigen Ansprüche miteinander sollte
Gerade hierdurch ausgeschlossen werden. Diese Erwägunge,,
des angefochtenen Urteils liegen zum größeren Teile auf tat.
sächlichem Gebiete; einen Rechtsirrtum lassen sie nicht er.
, Namentlich is t es n ich t zu beanstanden, wenn daskennen Nam entlich is t A bs . 2 der a llgemeinen Ge_

« Ä b f / Ä e n  Saß sämtliche Konten von Kunden, welche 
schaftsbedi S B haben mögen, also auch etwaige Konti 
Namen sie Scheck- und Depositen-Konti und dgl. als
Te?iara>t l ' G -nbeitlichcn Kontokorrents im Sinne von ?§ 355
bi. 3 «  HPB^ anzusehen «eien, nicht die vom  Beklagten 
„ „ „  ul m i  J irfW if der Kontenzusammenrechnung ent-St “ H
geräumten Faustpfandrechts und des nach § 273 BGB. zu
stehenden allgemeinen Zurückbehaltungsrechts «ehernt wolUe. 
Dem Beklagten als Bankfachmann war diese Be,de“ t“ ?ß ^ v  
Klausel auch bekannt. Ihm gegenüber kommt es deshalb auch 
nicht .darauf an, ob sonst im Publikum diese Klausel m einem

anderen Sinne verstanden wird und dann die Auffassung der 
verschiedenen Konten als Gesamtkontokorrent begründet sein 
kann, wie dies in dem Urteile JW, 1919 S. 676, 3 geschehen 
ist. Im vorliegenden Falle sollte nach den Feststellungen 
des Berufungsgerichts die getrennte Kontoführung gerade die 
Bedeutung einer besonderen Behandlung der auf den ein
zelnen Sonderkonten gebuchten Geschäfte hinsichtlich der 
Zins- und Provisionsberechnung und für die Saldierung haben. 
Dadurch wäre, selbst wenn man jener Klausel einen weiteren 
Sinn beilegen wollte, hier die allgemeine Regel durch eine 
besondere Bestimmung eingeschränkt,

2. Zu § 242 BGB.
D ie  V a l u t a o b l i  g a t i o n e n d e r  G e w e r k s c h a f t  

G r a f  S c h w e r i n  s i n d  i n  F r a n k e n  z u r ü c k 
z u z a h l e n ;  i h r e  M a r k z i n s e n  s i n d  f r e i  a u f z u 
w e r t e n .

Urteil des RG. vom 2. 2, 1928 — IV  730. 27 —.
Der erkennende Senat hat in seinem Urteil vom 25. Mai 

1927, durch das unter Aufhebung des Urteils des Oberlandes
gerichts vom 19. Oktober 1926 die Sache zur anderweiten Ver
handlung und Entscheidung zurückgewiesen wurde, aus
gesprochen, daß die Anwendung der Vorschriften des Auf
wertungsgesetzes auf die eingeklagte Zinsforderung nur dann 
zulässig ist, wenn die Hauptforderung selbst nach Maßgabe des 
Aufwertungsgesetzes aufzuwerten ist. Das Oberlandesgericht 
hat nunmehr die im früheren Urteil offen gelassene Frage, ob 
die Hauptschuld der Beklagten unter § 1 des Aufwertungs
gesetzes fällt, in bejahendem Sinne entschieden und demgemäß 
nach den Vorschriften des Aufwertungsgeseizes aus dem Auf
wertungsbetrag der Hauptschuld die Zinsen berechnet. Diese 
sind in Höhe von 16,14 RM der Klägerin zugesprochen worden.

Die Klägerin hat wiederum Revision eingelegt und gebeten, 
nach ihrem im Berufungsverfahren gestellten Anträge zu er
kennen. Die Beklagte hat die Zurückweisung der Revision

beantragt ekia^t^ ^  dig Rückzahlung ihrer in deutscher Mark 
.„{genommenen Darlehnsschuld in Schweizer Franken ver- 
U ochen Für je 100 M sollen 123,50 Fr. gezahlt werden, 

nilses Zahlungsversprechen ist eindeutig. Der Darlehns- 
rfläubiger hat einen Anspruch auf Zahlung in Schweizer 
Franken zu dem angegebenen Umrechnungsverhaltnis Das 
Berufungsgericht ist aber der Meinung, daß diese Zahlungs- 
PieI~ei ¡„folge der Veränderung der deutschen Wahrung, wie 
klr  S  der Aufnahme der Anleihe im Jahre 1917 eingetreten 
f ‘f  j L .  bindende Kraft verloren habe. Die Geschaftsgrund- 
lst, mr . , ., • «tomeinsame Vorstellung der Beklagtenst’ der Anleihe sei die gemeinsame Vorstellung der Beklagten 

der Darlehnsgläubiger gewesen daß der Wert der zuruck- 
W vüenden Frankenbeträge dem Wert der entsprechenden 
zaZ1Tulträge im wesentlichen gleich kommen werde. An 
Markbe „  7 f „  j „ r  deutschen Währung hätten die Ver-- -  Se«i?{dtn Zerfall der deutschen Währung hätten die Ver- 
einenuTeilfgten nicht denken können. Der Wegfall dieser 
tragsbete» 8 habe zur Folge, daß die Darlehnsgläubiger
GesCnhan  !  e an jener Zahlungsklausel nicht festhalten könnten. 
die Ä  ]Erwägungen kann nicht gefolgt werden. Was das 

B e ric h t "als" Geschäftsgrundlage ansieht, sind Vor- 
Berufungsg künftige einer sicheren Berechnung sich ent-
stcllunf nEntwkklungen, Hoffnungen, die wohl für die Be
ziehend® E j gewesen sein mögen, die Anleihe m der
klagte der Be gg unehmen, die aber für die Darlehns
gewählten ,.timmend waren.
gläubiger nicht nte Schweizer Darlehnsgeber gewinnen.

Die Beklagte die Rückzahlung der Hauptschuld in
Deswegen versprac l c-ner Zeit in der die deutsche Währung 
Schweizer Fra , nicht unerheblich unter dem der Zahlungs-
W eits gefährde . Friedenskurs gesunken war Die
klausel zd^ “ ns;ch dazu entschlossen haben, weil sie mit einer 
Beklagte mag de‘iltschcn Mark rechnete. Bei dem Gläubiger 
f  ssei,“ m dem Schweizer Gläubiger, lag es anders Er erhielt 
>  ""Anspruch auf Frankenzahlung, der ihm infolge des hohen 
t  Franken zur Zeit der Darlehnshingabe von vom-
Jkndes des & sicherte und der ihn weiter vor den
p Je*® em®“  sich fortsetzenden Verfalls der deutschen 
Ä e® eI-rhützte Deren weiteres Schicksal durfte ihm 
v j “ ru“ £ ichgültig sein. Er brauchte sich darüber keine Ge- 

6 ' ^ achcn. Für einen deutschen Gläubiger aber, der 
zf“ hes Geld für die Anleihe gab, konnte nur die Be- 

<  de”  ¿aß die deutsche Mark sich nicht oder nicht völlig 
oder gar noch weiter sinken werde, einen besonderen 

N t-®11 ur Zeichnung der Anleihe geben. W ill man die Frage 
ItSuricn was geschehen wäre, wenn die Beteiligten im Jahre 
r D einen völligen Verfall der deutschen Währung in den 

;krer Betrachtungen gezogen hätten, so hätten gevriß die 
'Mifger, vor allem die Schweizer Gläubiger, ihr Geld nicht
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hergegeben, wenn nicht ihre Darlehnsforderung sowohl für das 
Kapital wie auch für die Zinsen, gegen Währungsverlust 
sichergestellt worden wäre, und es könnte nur zweifelhaft 
sein, ob die Beklagte sich trotzdem entschlossen hätte, das 
Darlehn aufzunehmen. Auf alles dieses kann es aber nicht 
ankommen. Die Beklagte hat sich verpflichtet, das Darlehn als 
Frankenschuld zurückzuzahlen und kann die Erfüllung dieser 
Verpflichtung nicht deswegen ablehnen, weil die deutsche 
Währung über Erwarten verfallen ist.

Steht aber den Gläubigern ein Anspruch auf Rückzahlung 
des Darlehns in Franken zu, ist hiernach das Aufwertungs
gesetz sowohl auf den Hauptanspruch wie auf den Zinsen
anspruch nicht anwendbar, so sind für die Aufwertung des auf 
deutsche Mark lautenden Zinsenanspruchs die allgemeinen 
Vorschriften maßgebend. Bei der Aufwertung nach allgemeinen 
Vorschriften sind die für einen ähnlichen Fall in RGZ. Bd. 117 
S. 143 ff. aufgestellten Grundsätze zu beachten. Auch hier 
handelt es sich um ein Gesamtdarlehn, das in Teilbeträgen 
gegen gleichlautende Schuldscheine aufgenommen worden ist. 
Es ist deshalb die wirtschaftliche Lage der Beklagten zu be
rücksichtigen, wie sie sich bei Anerkennung ihrer gesamten 
Darlehnshauptschuld als Frankenschuld gestaltet. Nach der von 
der Beklagten aufgestellten, von der Klägerin aber nicht an
erkannten Vermögenstibersicht besitzt sie nur Verhältnismäßig 
geringe flüssige oder leicht flüssig zu machende Mittel. Ihr 
Vermögen wird auf etwas über 13 Millionen RM errechnet, 
wobei die Anleiheschuld nach ihrer Behauptung mit nur 
743 283 RM in Ansatz gebracht worden ist.

Ist diese Vermögensaufstellung richtig und hat sich die 
am 1. Juli 1927 fällig gewordene Darlehnsschuld nicht ver
ringert, etwa infolge Aufkaufs vom Schuldscheinen, so ist die 
Lage der Beklagten so, daß sie schon die Frankenschuld aus 
ihrem Vermögen nicht decken kann. Bei solcher Sachlage 
wäre für eine Aufwertung der Zinsforderung überhaupt kein 
Raum.

3. Zu §.§ 812, 281 BGB., 384 Abs. 2 HGB.
S i n d  W e r t p a p i e r e ,  d i e  f ü r  R e c h n u n g  e i n e s  

K u n d e n  u n t e r  d e m N a m e n  e i n e r  i n l ä n d i s c h e n  
B a n k  b e i  e i n e r  e n g l i s c h e n  D§, p o t s t e l l e  
r u h t e n ,  w ä h r e n d  des  K r i e g e s  z u r  A b d e c k u n g  
e i n e s  D e b e t s a l d o s  d e r  B a n k  z w a n g s v e r k a u f t  
w o r d e n ,  so h a t  d i e  B a n k  d e m K u n d e n  l e d i g l i c h  
5 #/00 des  E x e k u t i o n s e r l ö s e s  a l s  B e r e i c h e r u n g  
h e r a u s z u g e b e n .

Urteil des RG. vom 24. 3. 1928 — I 3, 28 —*).
Der Kläger stand mit der Beklagten vor dem Kriege in 

bankmäßigem Kontokorrentverkehr, wie die zu den Akten ge
gebenen Kontoauszüge erweisen. Er hat u. a. 1911 und 1912 
nordamerikanische Aktien (northern pacific und Steel common 
shares) gekauft. Die Aktien blieben in London im Depot bei 
einem Geschäftsfreunde der Beklagten, N a t h a n  und R o 
se 11 i , liegen. Nummernaufgabe ist nicht erfolgt. Die Konto
korrentauszüge des Klägers wiesen bis zum 30. Juni 1917 einen 
Debetsaldo des Klägers, sodann einen Kreditsaldo auf. Die 
Beklagte schuldete N a t h a n  und R o s e 11 i  vor dem Kriege 
eine Summe von nicht festgestellter Höhe. Die Londoner 
Firma hat u. a. die erwähnten Effekten im Juli 1915 exekutiert 
und den Erlös der Beklagten gutgeschrieben. Von dem 
Zwangsverkauf erhielt die Beklagte im August 1919 Kenntnis 
und machte dem Kläger hiervon im Frühjahr 1921 Mitteilung.

Der Kläger behauptet, daß er aus diesem Sachverhalt 
eine Geldforderung gegen die Beklagte zu erheben berechtigt 
sei (Lieferung der Papiere sei wegen des Zwangsverkaufs nicht 
mehr möglich) und hat auf Zahlung von Dollar 5000 geklagt. 
Die Beklagte wendet ein, die Gutbringung des Verkaufserlöses 
sei eine rein buchhalterische Maßnahme gewesen. In Wahr
heit habe sie von diesem Erlöse nichts erhalten. Deshalb 
schulde sie dem Kläger nichts, etwa abgesehen von einem 
kleinen Betrage, den sie an das Reichsausgleichsamt hätte be
zahlen müssen, wenn der Zwangsverkauf nicht erfolgt wäre,

Das Landgericht Nürnberg hat der Klage stattgegeben.
Die Berufung der Beklagten ist vom Oberlandesgericht 

Nürnberg zurückgewiesen worden.
Die Revision der Beklagten erweist sich als begründet.
Das Berufungsurteil stützt sich darauf, daß der Klage, 

anspruch nach §§ 281 und 323 Abs. 2 BGB. berechtigt sei und 
gibt dazu folgende Ausführungen. Die Kaufpreise der 
streitigen Effekten seien dem Kläger im Kontokorrent Unter 
dem 8. Februar 1911, 12. August 1912, 29. August 1912 Und 
23. Januar 1913 belastet. Der Kläger habe die Kontokorrente 
anerkannt; durch die Aufnahme ins Kontokorrent und durch

r) Mitgeteilt von Herrn Rechtsanwalt Dr. B o e s e b e c k ,  
Frankfurt a. M.

das Anerkenntnis desselben seien die einzelnen Forderungen 
getilgt und an ihre Stelle durch Novation das Guthaben aus 
dem Saldo getreten. Deshalb habe der Kaufpreis für die 
Papiere als berichtigt zu gelten, so daß der Kläger spätestens 
vom 1. Juli 1913 an einen Anspruch auf Lieferung der Papiere 
gehabt habe. Durch die während des Krieges von der 
Londoner Firma vorgenommene Zwangsexekutierung sei so
dann die Erfüllung der der Beklagten obliegenden Lieferung 
unmöglich geworden. Deshalb könne der Kläger Herausgabe 
des für die geschuldeten Papiere erlangten Ersatzes verlangen. 
Der Zwangsverkauf sei eine rein privatrechtliche Maßnahme 
gewesen, so daß er nicht einer Beschlagnahme durch den 
public trustee gleichgestellt werden könne. Es handle sich 
dabei nicht bloß um buchmäßige Vorgänge, vielmehr sei im 
Juli 1915 die Forderung der Londoner Firma an die Beklagte 
tatsächlich ausgeglichen worden. Die Beklagte sei also von 
ihrer Schuld befreit. Diese Befreiung sei bestehen geblieben, 
gleichviel wie die Verhältnisse sich in der Folge gestaltet 
hätten. Es komme entscheidend darauf an, wie die Sachlage 
sich in Wirklichkeit gestaltet habe, nicht wie sie sich gestaltet 
haben würde, wenn der Zwangsverkauf nicht erfolgt wäre. Es 
komme also nicht in Betracht, ob dann eine Beschlagnahme 
durch den öffentlichen Treuhänder hätte erfolgen können, viel
mehr sei entscheidend, daß die Beklagte, so wie die Dinge 
liegen, von einer Schuld befreit sei. Daraus ergebe sich nun 
weiter daß die Beklagte den Ersatz für die von ihr an sich 
geschuldete Leistung im Sinne des Gesetzes „erlangt" habe. 
Ob dies Erlangen durch eigene Handlung oder durch Handlung 
eines Dritten geschehe, sei gleichgültig. Da somit der Her
ausgabeanspruch nach § 281 BGB. begründet sei, scheide das 
ganze Rechtsgebiet der ungerechtfertigten Bereicherung über
haupt aus, Danach habe das Landgericht der Klage mit Recht 
stattgegeben.

Gegen diese Urteilsbegründung wendet die Revision ein, 
daß die Einstellung des Berufungsgerichts formalistisch sei. 
Allerdings möge die Beklagte von einer Schuld gegenüber der 
englischen Firma befreit worden sein. Durch diesen rein buch
mäßigen Vorgang sei aber das Vermögen der Beklagten nicht 
verändert. Ohne Zwangsverkauf hätte die englische Firma 
ihren Anspruch nur in dem Ausgleichsverfahren geltend machen 
können, und die Beklagte würde nur den Ausgleichsbetrag zu 
zahlen gehabt haben. Es sei also in Wahrheit nicht ein Er
satz in das Vermögen der Beklagten gelangt. Außerdem sei 
zu bedenken, daß die Effekten in dem Londoner Depot auf 
Gefahr des Klägers gelegen hätten. Die Beklagte habe ihre 
i ertragsverpflichtungen durch Einlegung in das Depot erfüllt. 
Daß sie dem Kläger auch noch das Eigentum an den Papieren 
zu verschaffen hätte, habe nicht dem Willen der Parteien ent
sprochen.

Den Anträgen der Revision mußte stattgegeben werden. 
Das Berufungsgericht geht davon aus, daß zwar der Kaufpreis 
für die nordamerikanischen Shares nicht in bar entrichtet sei, 
daß jedoch die Forderung der Beklagten auf Zahlung des Kauf
preises in das zwischen den Parteien geführte Kontokorrent 
aufgenommen sei und daß der Kläger das Kontokorrent 
Periodenweise anerkannt habe. Das Berufungsgericht schließt 
hieraus; durch die bezeichneten Vorgänge sei eine Novation 
der Kaufpreisforderung vorgenommen, und diese Forderung 
gelte also durch die Novation getilgt, so daß mithin auch die 
Papiere als bezahlt gelten müßten, wenngleich das Konto
korrent bis 1917 einen Debetsaldo des Klägers aufgewiesen 
habe. Diesen Ausführungen kann nicht zugestimmt werden. 
Die Frage, ob durch Saldoziehung eines Kontokorrents und 
durch das Anerkenntnis des Saldos die einzelnen Posten der 
Rechnung noviert werden, ist noch nicht ganz geklärt. In den 
Entscheidungen RG. Bd. 76 S. 334 und Bd. 87 S. 436 hat das 
Reichsgericht sich zweifelnd ausgesprochen, in der Ent
scheidung W a r n e y e r  1922 Nr. 76 dagegen bejahend. Es 
braucht jedoch auf diese Streitfrage nicht eingegangen zu werden; 
denn wenn auch eine Novation anzunehmen sein sollte, so 
konnte diese doch niemals die Wirkung haben, daß W ert
papiere, die in Wahrheit unbezahlt waren, als bezahlt gelten 
müßten. Vorliegendenfalls hatte der Kläger, wie das Konto
korrent erweist, weder den Betrag der einzelnen Käufe be
zahlt, noch ergab das Kontokorent bis 1916 einen Aktivsaldo 
zu seinen Gunsten. M it dieser Sachlage ist die Annahme un
vereinbar, daß der Kläger im Sommer 1915 einen fälligen An
spruch auf Auslieferung der Papiere gehabt habe. Der Aus
gangspunkt des Berufungsgerichts, daß zur Zeit der Zwangs
exekution dem Kläger ein fälliger Lieferungsanspruch zuge
standen habe, ist also nicht zu billigen. Aber es könnte ln 
Frage kommen, ob etwa später im Jahre 1917, als der Kläger 
ein kontokorrentmäßiges Guthaben hatte und der Kaufpreis 
der Papiere also jetzt tatsächlich bezahlt war, ferner eine 
Forderung auf Leistung des Ersatzes, den die Beklagte erlangt



Gerichtliche Entscheidungen. 303

hatte, gemäß § 281 BGB. erworben hat. Es muß deshalb au! 
die Folgerung, die das Berufungsgericht aus dem § 281 her
geleitet hat, näher eingegangen werden,

In der Rechtsprechung des Reichsgerichts sjncj hierüber 
folgende Grundsätze entwickelt worden, tjas Besondere der 
Fälle, in denen es sich um Londoner oder sonstige ausländische 
Depots handelt, liegt darin, daß in die PpVatrechtlk:hen Be
ziehungen des deutschen Bankiers und ®em<us englischen Ge
schäftsfreundes aus staatlichen Rücksich cn inch ¿je Kriegs
gesetzgebung, den Versailler Vertrag un die Ausgleichs
gesetzgebung eingegriffen ist. Die Folge les®s Eingriffs war, 
daß die wirtschaftlichen Wirkungen von tjutschriften zu 
Gunsten der deutschen Bankiers sich auf den etrag beschränkt 
haben, den der deutsche Bankier auf yiun des Ausgleichs
gesetzes weniger an das Reich zu z a h • Der Rechts
gedanke, der der Bestimmung des § 281 o ■ zugmncJe liegt, 
geht dahin, daß Vermögenswerte, die ers°nen zuge
flossen sind, denen sie nach den unterlieg® en Wirtschafts
beziehungen nicht zukommen, denjenigen rersonen zugeführt 
werden sollen, denen sie gebühren. Diesem ®chtsgedanken, 
den Ausgleich einer unrichtig gewordenen ta achlic[jen Ver
teilung von Vermögenswerten herbeizutu ren, gegcj,ieht 
Genüge, wenn die Auskehrungspflicht aut f, i n . Vermögens- 
wert beschränkt wird, der dem deutschen ankier jetzten 
Endes tatsächlich zugeflossen ist. Das ist aber nur d r̂ J3etrag 
der Schuldbefreiung gegenüber dem Reich, t-® ist nicbt an
gängig, die durch den Zwangsverkauf erfolgte ^^Idbefre iung 
gegenüber der Londoner Firma allein in Betiaont zie|ien, 
Maßgebend ist vielmehr die wirtschaftliche Wir ung dgr 
samten Entwicklung. Dieser Standpunkt ist ?cry v , Urteil
des Senats vom 9. Oktober 1926 (Bank-Archiv XVl § ^41
und in dem neueren Urteile vom 10. März 1928, '■ ^¡\g2V) 
eingenommen.

Das Berufungsgericht stellt sich dagegen, wie scj^ 
wähnt, auf einen anderen Standpunkt, Es lehnt ausdrj.3 .fTC 
ab, die Weiterentwicklung der Sache in Rücksicht zu bc 
ist vielmehr der Ansicht, daß der rechtlich e rh e b l^  «nen, 
bestand mit der Erlangung des Ersatzes, nämlich det la t- 
schreibung des Erlöses des Zwangsverkaufs, abgeschloss^ u - 
Die Beklagte habe zu diesem Zeitpunkt einen Ersatz ¡yr sei. 
Effekten verlangt, die sie dem Kläger sonst hatte ^  ae 
müssen, und deshalb sei sie verpflichtet, dem Kläger dej) |rn 
satz herauszugeben. Das kommt also darauf hinaus, d4[| r" 
sich fragt — wie man es mehrfach ausgedrückt hat 0b es 
mittelbar hinter die Ersatzerlangung ein Trennstri^ n- 
machen ist. Das muß nach wie vor verneint werden- u 
Reichsgericht findet keinen Anlaß von seinen soeben 
gelegtenGrundsätzen abzugehen. Daß es nach dem Sinne desgj " 
rechtlich nicht nur darauf ankommt, ob für den gesc ulde, 
Gegenstand, dessen Leistung unmöglich geworden ist, ein- 
ein Ersatz erlangt war, sondern daß auch un^ r ,Ul” stai>dJ 
die weitere Entwicklung der Verhältnisse von oe eutung j 
die Pflicht zur Herausgabe des Ersatzes sein kann, ist sJj 
langem anerkannt. Zwar erklärt P l a n c k .  Vorbein. III - 
275, 4b, S. 211 bei der Gegenüberstellung von B ere ichert
und Erlangung eines Ersatzes: bei der Bereicherung E o n t  
es darauf an, was jetzt noch vorhanden sei, bei § 281 dageg ‘ 
darauf, welcher Ersatz früher einmal erlangt worden sei. A l t

c  o o t  7 : f f —  __ 1 ,1 _  —— »»rtt A  n a r l i  Ker gibt § 281 Ziffer 3 doch zu: der Schuldner wird nach § 27 
befreit, wenn ihm die Herausgabe (des Ersatzes) in Folge e i^  
nicht von ihm zu vertretenden Umstandes unmöglich wir,j 
Für den vorliegenden Fall wird nun allerdings anzuerkenti^ 
sein, daß § 281 nicht nur dann Anwendung findet, wenn 
Stelle des geschuldeten Gegenstandes ein anderes Wertobjekt 
also etwa eine Geldsumme, positiv in das Vermögen 
Schuldners gelangt ist, sondern auch dann, wenn eine völlige 
oder teilweise Befreiung von einer Schuld eingetreten ist, ¡„ 
welchem Falle ein entsprechender Geldbetrag dem Gläubige 
zuzukommen hat. Aber es ist nicht angängig, einen so chetl
Fall anderen Grundsätzen zu unterwerfen als den Fall der
positiven Erlangung eines Wertersatzes. Ist es im letzteren 
Falle von entscheidender Bedeutung wenn die Herausgabe , 
Folge eines nicht zu vertretenden Umstandes unmöglich wird, 
so muß Entsprechendes auch für den Fall der Schuldbefreiung 
gelten. Nun war hier die Sachlage derart, daß die Gläubigerin 
N a t h a n  und R o s e l l i  nach Veräußerung der Effekten in 
Ihren Büchern den Erlös der Beklagten gutgeschneben hat, 
wodurch ihre gesamte Forderung gedeckt wurde. Aber von 
diesen Umständen hat die Beklagte vor 1919 überhaupt nichts 
erfahren. Sie war ohne jeden Einfluß auf die Entwicklung der 
Dinge, wie sich das aus dem Kriegszustand ergab. Alles ist 
ohne oder gegen ihren Willen geschehen. Den in der Schuld-

a) Bank-Archiv XXVII S. 277.

befreiung liegenden Vorteil hat sie sich niemals zu Nutze 
machen, niemals über ihn verfügen können. Es war ihr nach 
der englischen Kriegsgesetzgebung unmöglich, den Vorteil dem 
Kläger zuzuwenden. Danach ist ihr kein Ersatz im Sinne des 
§ 281 zugeflossen, vielmehr versagt die Anwendung des dem 
§ 281 zugrunde liegenden Leitgedankens, der dahin geht, daß 
Vermögenswerte, die gewissen Personen zugekommen sind, 
denen sie nach den unterliegenden Wirtschaftsbeziehungen 
nicht gebühren, auf die in Wahrheit berechtigten Personen 
übertragen werden sollen, so daß der Ausgleich einer un
richtig gewordenen tatsächlichen Verteilung von Vermögens
werten herbeigeführt wird. In diesem Sinne, der allein die 
Bestimmung des § 281 rechtfertigt, ist der Beklagten nur das
jenige zugeflossen, was sie dem Reiche auf Grund des Aus
gleichsverfahrens hätte zahlen müssen, wenn die Wertpapiere 
nicht veräußert worden wären. Durch die alleinige Tatsache, 
daß N a t h a n  und R o s e l l i  ihre Forderung aus dem Erlöse 
der Wertpapiere abdeckten, hat die Beklagte in Anbetracht 
der Kriegsgesetzgebung nicht im Sinne des § 281 einen Ersatz 
für die ihr" entzogenen Wertpapiere erlangt. Die Klage ver
mag sich also nicht auf § 281 zu stützen.

Das Berufungsgericht hat von seinem Standpunkte aus die 
Frage der Bereicherung ausgeschieden. Die vorstehenden 
Darlegungen ergeben zur Genüge, daß auch eine Bereicherung, 
abgesehen von dem Betrage, den die Beklagte im Ausgleichs
verfahren weniger zu zahlen hatte, auf ihrer Seite nicht vorliegt.

Der Kläger hat sich in der ersten und zweiten Instanz 
namentlich auf die beiden Urteile RG. Bd. 112 S. 813) und 
Bd. 116 S. 330 berufen, in denen nach seiner Meinung ent
gegengesetzte Anschauungen vertreten sein sollen. Das ist 
jedoch nicht der Fall, denn jenen Urteilen lagen Tatbestände 
zugrunde, die in entscheidenden Punkten anders geartet waren. 
Im erstgenannten Urteil hatte die Beklagte, eine deutsche Bank, 
den in englischer Währung erzielten Erlös verwandt, um einen 
Retrag den sie der Filiale der Deutschen Bank in London 
Schuldete, teilweise abzudecken. Hier stand also das Ver
hältnis zwischen zwei deutschen Banken in Frage Ent
scheidend ist, daß die damals beklagte Bank einen Erlös er
hielt und über ihn nach ihrem Willen verfugt hatte Aehn- 
Hch war die Sachlage in dem zweitgenannten Urteil Die 
T ondoner Filiale der Deutschen Bank war von der englischen 
Regierung befugt worden, gewisse Geschäfte zu machen wenn 
S c  auch nur zur Abwicklung ihrer geschäftlichen Verhal - 
S  dienen durften. Es ist festgestellt, daß die Wechsel
te träge, um die es sich damals handelte, in ihre Kasse geflossen 
7 ‘ en und daß sie mit ihnen innerhalb der erwähnten Be- 

hrifnkung wirtschaften durfte In diesen Punkten Unter
hemden sich jene Streitfälle maßgebend von dem hier zu be- 

SC/i>ilenden Tatbestand.
“  Hinzuzufügen ist, daß der Betrag, den die Beklagte im 

„  j r Nirhtversteigerung der Papiere nach dem Ausgleichs- 
Fa Ahütte zahlen müssen, dem Kläger im Vorprozeß bereits 
g6SetZ rochen ist wie er nicht bestritten hat. 
zugesp ’ verkannt werden kann, daß die durch die

Wenhgl^  JEm offene Regelung für die deutschen Gläubiger 
Gesetzgebung g j nötigen doch die gegebenen Dar-
eine große Harte enthalt, so^ daß der Anspruch des

ist. Es mußte mithin der Revision 
¡^B ek lag ten  stattgegeben werden.

II. Steuerrecht.

G e w e r b e -

W  i t en zu la s  ; ^ a c h s e „  k ö n n t e n .

" ü S  d .. Reichsfinanzhofs vom 12. Aujuat 1927. VI A

n ' . Rsschwerdeflihrrad, ist buchlührender Kaufmann, ln 
<L H IhiUnz 1925 hat er einen Passivposten für zu erwartende 
\-L Entd aus Haftpflicht eingesetzt. Er hat ihn damit begründet, 

uste ls hamburgischer Hausmakler bei Erledigung der Auf- 
Cr d* arbeiten tätig gewesen und dabei im hohen Maße der 

^*f»L ;ausgesetzt sei, wegen unrichtiger Behandlung in An- 
Genommen zu werden. Dies rechtfertige die Einsetzung 

‘ Passivpostens, obwohl am Ende des Steuerabschnitts 
xNensersatzforderungen noch nicht geltend gemacht seien,

*) Bank-Archiv XXV, 225.
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Die Vorinstanz hat den Passivposten für unzulässig ange
sehen. Es müßten zum mindesten Gründe vorliegen, die die 
Annahme bestimmter Verluste rechtfertigten; es fehlten Erfah
rungstatsachen, daß mit dem E in tritt von Verlusten zu rechnen 
sei. Im Ergebnis handle es sich um Selbstversicherung für Haft
pflicht. Prämien für Haftpflichtversicherung seien aber nach 
§ 17 Abs, 1 Nr. 1, Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes nur in 
der Gesamlhöhe von 480 RM absetzbar.

Die Rechtsbeschwerde ist begründet.
Um eine Rücklage für Selbstversicherung würde es sich 

handeln, wenn der Beschwerdeführer geltend gemacht hätte, 
seine Tätigkeit in Aufwertungssachen sei mit erheblicher Ge
fahr des Eintretens einer Haftpflicht verbunden, eine Haftpflicht 
sei wegen der Tätigkeit im Jahre 1925 nicht eingetreten, es sei 
angemessen, einen der durchschnittlichen Inanspruchnahme aus 
Haftpflicht entsprechenden Betrag als Passivtim einzusetzen, um 
ihn in den Jahren zum Ausgleich zu benutzen, in denen die An
sprüche aus Haftpflicht den Jahresdurchschnitt überstiegen. Es 
würde sich dann in der Tat um eine Rücklage für zukünftige 
Verluste handeln, was ohne weiteres daraus hervorgeht, daß 
jede Veranlassung zu der Rücklage fortfallen \vürde, wenn der 
Steuerpflichtige Ende 1925 sein Geschäft aufgäbe oder von da 
an in Aufwertungssachen nicht mehr tätig wäre oder für die Zu
kunft eine Versicherung gegen Haftpflicht aus dieser Tätigkeit 
einginge. Es kann dahingestellt bleiben, ob unter Umständen 
eine Rücklage aus dem Gesichtspunkt der Selbstversicherung 
anzuerkennen wäre. Es sei nur bemerkt, daß sie nicht mit der 
Begründung abgelehnt werden kann, daß Prämien für Haftpflicht
versicherung nach § 17 Abs. 1 Nr. 1, Abs, 2 nur in beschränktem 
Maße abzugsfähig seien. Denn § 17 Abs. 2 bezieht sich lediglich 
auf solche Versicherungsprämien, die nicht schon als Werbungs
kosten abzugsfähig sind. Werbungskosten liegen aber vor, wenn 
sich jemand gegen eine Haftpflicht aus seiner Stellung als Haus
besitzer oder Gewerbetreibender oder Angehöriger eines freien 
Berufs versichert.

Im vorliegenden Falle handelt es sich jedoch nicht um eine 
Rücklage aus dem Gesichtspunkt der Selbstversicherung. Der 
Beschwerdeführer befürchtet nicht eine Inanspruchnahme für 
Versehen nach dem Bilanzstichtage, sondern für solche im ab
geschlossenen Geschäftsjahr. Würden ihm die Versehen im 
einzelnen bekannt sein, so wäre er zweifellos berechtigt, seine 
ihm daraus erwachsenden Verpflichtungen in die Bilanz einzu
setzen, auch wenn er noch nicht in Anspruch genommen wäre 
(vgl. Entsch. des RFHofs Bd. 17 S. 304). Sind sie ihm nicht 
bekannt, so hat das nicht die Folge, daß tatsächlich noch keine 
bilanzfähigen Verpflichtungen bestehen, sondern nur die, daß es 
nicht möglich ist, sie richtig in der Bilanz aufzuführen. Nun ist 
es aber nicht Aufgabe einer Bilanz, alle einzelnen zum Betriebs
vermögen gehörigen Gegenstände möglichst genau aufzuführen, 
sondern die Lage des Betriebsvermögens möglichst richtig dar
zustellen, Daraus ergibt sich, daß, wenn bei einer Gattung 
bilanzfähiger Größen die einzelne Größe nicht zu ermitteln ist, 
aber genügend Anhaltspunkte zur Schätzung des Gesamtwerts 
der zu der Gattung gehörigen Größen vorhanden sind, die im 
einzelnen nicht aufführbaren Größen nicht einfach unberück
sichtigt zu lassen sind, sondern ihre geschätzte Summe in die 
Bilanz einzusetzen ist. Denn es dürfte ohne weiteres ein- 
leuchten, daß auf diese Weise ein richtigeres Bild von der Gc- 
samtlage des Vermögens gewonnen wird als durch Weglassen 
der im einzelnen unbekannten Größen. Hierauf beruht es, daß 
der Gesamtminderwert von Außenständen gegenüber ihrem 
Nennwert durch Einsetzung eines Delkrederekontos berück
sichtigt werden kann. In derselben Weise sind die Inanspruch
nahmen aus Bürgschaften und Wechselindossamenten insgesamt 
zu schätzen. Und entsprechend kann auch die zu befürchtende 
Inanspruchnahme wegen Versehen bei Erledigung der Auf
wertungsarbeiten zur Einsetzung eines Passivpostens führen, so
fern nach den Umständen mit einer solchen Inanspruchnahme 
ernstlich zu rechnen ist. Ob und in welcher Höhe im vor
liegenden Falle ein Passivposten zulässig ist, ist lediglich nach 
den Verhältnissen am Bilanzstichtage zu beurteilen. Es ist da
bei gleichgültig, daß zu diesem Zeitpunkt Erfahrungen über die 
voraussichtliche Höhe einer Inanspruchnahme nicht Vorlagen. 
Nahmen die beteiligten Kreise trotzdem damals an, daß mit 
einer nicht bloß ganz vereinzelten Inanspruchnahme zu rechnen 
sei, so ist die Einsetzung eines Passivpostens zulässig, und auch 
wegen seiner Höhe ist den Anschauungen der Vertreter des 
Handelszweigs zu folgen. Denn Erfahrungen in der Vergangen
heit sind nur ein Hilfsmittel zur Beurteilung der Gegenwart; eine 
selbständige Bedeutung kommt ihnen nicht zu. Unerheblich ist 
auch, wie sich jetzt, nach Ablauf einer längeren Zeit, die Sache 
darstellt, und insbesondere in welchem Maße der Beschwerde
führer tatsächlich wegen seiner Tätigkeit im Steuerabschnitt 
in Anspruch genommen ist.

Die angefochtene Entscheidung war danach aufzuheben und 
die nicht spruchreife Sache an das Finanzgericht zurückzuver
weisen. Bei der erneuten Verhandlung ist auch zu prüfen, ob 
nicht bereits in der Anfangsbilanz ein entsprechender Posten, 
wenn auch von geringerer Höhe, einzusetzen war.

Bücherbesprechungen.

G e s e t z  e b e t r .  G e l d - ,  B a n k -  u n d  B ö r s e n w e s e n .  
Erläutert von Dr. Albert F e i s e n b e r g e r ,  Reichs- 
anwall, Berlin, Otto Liebmann, 1927.

Der vorliegende Kommentar ist eine Sonderausgabe aus 
der fünften, völlig neu bearbeiteten Auflage von S t e n g l e i n s  
Kommentar zu den strafrechtlichen Nebengesetzen des 
Deutschen Reichs. Dementsprechend liegt seine Bedeutung in 
einer eingehenden und gründlichen Kommentierung der 
S t r a f b e s t i m m u n g e n  der Gesetze betr. Geld-, Banlc- 
und Börsenwesen, also insbesondere des Reichsgesetzes betr. 
Inhaberpapiere mit Prämien, des Börsengesetzes, des Bank
depotgesetzes und des Gesetzes über Depot- und Depositen
geschäfte, des Hypothekenbankgesetzes, des Bankgesetzes und 
des Münzgesetzes. Zu den nicht strafrechtlichen Vorschriften 
der kommentierten Gesetze gibt der Verfasser knappe, aber 
mitunter wertvolle Hinweise.

Besonders sorgsam und demnach auch für den Gebrauch 
wichtig sind die Erläuterungen des Verfassers zu den Straf
bestimmungen des Börsengesetzes und des Bankdepotgesetzes. 
Vielleicht wäre im Anschluß an § 94 des Börsengesetzes ein 
Eingehen auf die strafrechtliche Beurteilung des sogenannten 
ßueketshopsystems sachdienlich gewesen, obwohl die Grundlage 
für die strafrechlicbe Verfolgung dieses Systems der allgemeine 
Betrugsparagraph des Strafgesetzes bildet. Der V/erl des vor
liegenden Sammelbandes würde ferner ein noch größerer sein, 
wenn darin auch die Strafvorschriften des Aktienrechts Berück
sichtigung gefunden hätten, die mit denen mancher anderer in 
dem Buche behandelten Gesetze in so engem Zusammenhänge 
stehen, B e r n s t e i n .

Arbeitsausschuß deutscher Verbände.

Der Arbeitsausschuß deutscher Verbände, dessen 
Aufklärungsarbeit über die Ungerechtigkeiten und wirt
schaftlichen Unmöglichkeiten des Versailler Diktates be
kannt ist, wendet sich erneut an die Wirtschaftskreise, 
ein die für eine Fortsetzung seiner Arbeiten notwendigen 
Mittel aufzubringen. Von maßgebender Seite ist eine 
Notwendigkeit der Fortführung der Arbeiten des Arbeits
ausschusses deutscher Verbände anerkannt. Auch wir 
halten die Tätigkeit dieser Organisation, die zusammen 
mit der Wirtschaftspolitischen Gesellschaft arbeitet, für 
zweckmäßig und bitten daher ihre Bestrebungen zu 
unterstützen.

Centralverband
des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes (E. V,).

Berichtigungen.

In Nr, 14 vom 15. A pril d. J. auf Seile 266 muß es 
in dem Aufsatz „Rembourskredit im Recht“ rechte Spalte 
Zeile 9 von oben heißen; „auf seine (des I m p o r t e u r s )  
Bank".

Auf Seite 278 (Bank-Archiv XXVII, Nr. 14) linke 
Spalte 28. Zeile von unten muß es statt „Lieferungs- 
möglichkeit" „Lieferungs u n möglichkeit“ heißen.


